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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Allgemeines und Geltungsbereich

Ziel des Gesamtarbeitsvertrages (GAV)

Dieser Gesamtarbeitsvertrag (GAV) hat zum Ziel

a) zur positiven Entwicklung der Fachhochschule Nordwestschweiz und zum Wohle der Mitar-
beitenden beizutragen;

b) wettbewerbsfahige und fortschrittliche Anstellungsbedingungen anzubieten;

c) zu gewabhrleisten, dass die verschiedenen Interessen in einer Kultur der Sozialpartnerschaft
gewahrt werden.

Treu und Glauben
Der Gesamtarbeitsvertrag wird nach Treu und Glauben ausgelegt und angewendet.

Verfassung und Gesetze

' Der Gesamtarbeitsvertrag ist 6ffentlich-rechtlicher Natur.

% Er stiitzt sich auf §13 des Vertrages zwischen den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-
Stadt und Solothurn tber die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) vom 27. Oktober /

9. November 2004.

® Der Staatsvertrag geht dem GAV vor. Kénnen dem Staatsvertrag und dem GAV keine Vor-
schriften enthommen werden, so gelten sinngemass die Bestimmungen des Schweizerischen
Obligationenrechts (Art. 319 ff. OR; SR 220), des Arbeitsgesetzes (ArG; SR 822.11) und des
Mitwirkungsgesetzes (MitwG; SR 822.14).

Geltungsbereich

' Dieser GAV gilt fir das gesamte voll- und teilzeitlich beschaftigte Personal der Fachhochschu-
le Nordwestschweiz mit Ausnahme der in Abs. 2 genannten Personalkategorien.

2 Der GAV gilt nicht fUr die Berufslernenden, die Referierenden, die Examinator/innen, die Pra-
xislehrpersonen, die Hilfsassistierenden, die Praktikantinnen, Praktikanten sowie die Mitglieder
von Kommissionen und Raten. Fur die Arbeitsverhaltnisse zwischen der Fachhochschule Nord-
westschweiz und diesen Personen gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligatio-
nenrechts (OR; SR 220) und von Spezialgesetzen (wie Berufsbildungsgesetz u. &.).

® Fiir Mitglieder der Direktion FHNW sind vom GAV abweichende Regelungen zulassig. Deren
Festlegung liegt in der Kompetenz des Fachhochschulrates.

Begriffe

In diesem Gesamtarbeitsvertrag bedeuten:

= «die Vertragsparteien»: die Fachhochschule Nordwestschweiz und die Personalverbande,
die den GAV unterzeichnet haben;

= «die Personalverbdnde»: die Personalverbande, die den GAV unterzeichnen;

= «die Arbeitgeberin»: die Fachhochschule Nordwestschweiz;

» «die Mitarbeitenden»: das Personal der Fachhochschule Nordwestschweiz, das gemass Zif-
fer 1.4 diesem GAV unterstellt ist;

= «die Anstellungsinstanz»: die Stelle bzw. das Gremium der Fachhochschule Nordwest-
schweiz, die eine neue Stelle wie auch deren Wiederbesetzung inkl. Stellen- und Anforde-
rungsprofil genehmigt, das Arbeitsverhaltnis zusammen mit der Personalfunktion begriindet
und auflést, den Lohn festlegt und iber weitere personalrechtliche Kompetenzen verfligt;

= «Verhandlungskommission Mitarbeitende»: Die vertragsschliessenden Personalverbande
und die Mitwirkungsorganisation Mitarbeitende MOM haben sich durch einen Vertrag (aus-
serhalb des vorliegenden GAV) zur «Verhandlungskommission Mitarbeitende» zusammen-
geschlossen.

Weitere Begriffe und Abkirzungen sind im Anhang zu diesem GAV erklart.

Inkrafttreten
Der Gesamtarbeitsvertrag tritt am 1. Januar 2007 auf unbestimmte Dauer in Kraft.

Griffregister «Allgemeines»




1.7

Kiindigung des GAV

' Jede Vertragspartei kann den vorliegenden GAV unter Einhaltung einer Frist von 12 Monaten
jeweils auf das Ende eines Kalenderjahres kinden, erstmals per Ende 2011.

2 Erfolgt die Kiindigung nur durch einen einzelnen Personalverband oder einzelne Personalver-
bande, so bleibt der GAV flr die verbleibenden Parteien unter Vorbehalt von Absatz 3 weiterhin
gultig.

3 Erfolgt die Kiindigung durch die Arbeitgeberin oder durch die Mehrheit der beteiligten Perso-
nalverbande, fallt der GAV auf den Ablauf der Kiindigungsfrist dahin. Die Vertragsparteien neh-
men nach einer derartigen Kiindigung sofort Verhandlungen auf mit dem Ziel, sich auf einen
neuen GAV zu einigen. Kommt diese Einigung nicht spatestens bis zum Ablauf der Giiltigkeit
des gekundigten Vertrages zustande, bleiben die schuldrechtlichen Bestimmungen (ohne Frie-
denspflicht) und die normativen Bestimmungen fir die Dauer eines Jahres Uber die Giltigkeit
des GAV hinaus als Bestandteil der individuellen Arbeitsvertrége in Kraft.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Grundsatze

Schutz der Persodnlichkeit
' Die FHNW achtet und schiitzt die Wiirde und Personlichkeit der Mitarbeitenden. Sie schiitzt ih-
re Mitarbeitenden vor Angriffen, die im Zusammenhang mit deren Aufgabenerfiillung stehen.

% Die FHNW duldet weder Mobbing noch Diskriminierung noch sexuelle Belastigung (Art. 4 GIG)
und sorgt mit den ndtigen Massnahmen fiir den Schutz ihrer Mitarbeitenden vor entsprechenden
Vorfallen.

® Die FHNW bezeichnet in Absprache mit der GAVKO (Ziffer 12.3) Ansprechpersonen, an die
sich Mitarbeitende wenden kdnnen, die sich in ihrer Personlichkeit verletzt fihlen. Die An-
sprechpersonen wahren die Vertraulichkeit und handeln nur im Einverstandnis mit der Rat su-
chenden Person.

Gesundheitsschutz

Die FHNW trifft zum Schutze der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden und zur Verhiitung von Be-
rufsunfallen und -krankheiten alle Massnahmen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem
Stand der Technik moglich und den betrieblichen Verhaltnissen angemessen sind.

Datenschutz

' Das Speichern personenbezogener Daten in allen Formen bleibt wahrend und nach Beendi-
gung des Arbeitsverhaltnisses auf das betrieblich Notwendige beschrankt.

% Die FHNW gewabhrleistet durch geeignete Massnahmen die Vertraulichkeit der gesammelten
Informationen und gibt den Mitarbeitenden auf Verlangen Auskunft iber die sie betreffenden
Daten. Berichtigungsgesuche sind schriftlich an die Personalfunktion zu stellen. Fehlerhafte An-
gaben werden berichtigt. Die Berichtigung wird der Antrag stellenden Person bestatigt.

% Beim Austritt aus der FHNW werden diejenigen personenbezogenen Daten, die nicht fiir
FHNW-interne oder behoérdliche Zwecke oder Statistiken benétigt werden, geldscht bezie-
hungsweise vernichtet. Die noch verbleibenden Daten werden den austretenden Mitarbeitenden
auf Verlangen mitgeteilt.

Gleichstellung

' Die FHNW fordert die Gleichstellung aller Mitarbeitenden im umfassenden Sinn und trifft ge-
eignete Massnahmen dazu.

? Sie setzt insbesondere eine Gleichstellungsbeauftragte bzw. einen Gleichstellungsbeauftrag-
ten ein mit dem Auftrag, die Gleichstellung in der FHNW nachhaltig zu férdern.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

' Die FHNW unterstiitzt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie firr ihre Mitarbeitenden, insbe-
sondere Teilzeitarbeit und Jobsharing, auch in Kaderstellen.

Personalentwicklung

' Die Personalentwicklung hat fiir die FHNW einen hohen Stellenwert und ist eingebettet in die
strategische Flhrung und ins Qualitditsmanagement.

% Alle Mitarbeitenden haben Anspruch auf individuelle Forderung. Sie tragen zwar eine Eigen-
verantwortung fir die Erhaltung ihrer Arbeitsmarktfahigkeit, werden aber durch die Personal-
entwicklungsmassnahmen der Fachhochschule Nordwestschweiz unterstitzt.

% Ist eine Aus-, Fort- und Weiterbildung von der FHNW angeordnet worden oder liegt sie Uber-
wiegend in deren Interesse, tragt die FHNW die Kosten und die ausfallende Arbeitszeit.

4 Liegt die Aus-, Fort- und Weiterbildung nicht im Uberwiegenden Interesse der FHNW, werden
Kosten und ausfallende Zeit je nach Nutzen zwischen Mitarbeitenden und FHNW aufgeteilt.

® Die Details sind in einem separaten Reglement festgehalten.

Sabbatical

' Den Professorinnen und Professoren werden Sabbaticals im Rahmen der finanziellen Moég-
lichkeiten und unter Beachtung eines nachhaltigen Nutzens ermdglicht.

? Die Details sind in einem separaten Reglement festgehalten.



3.1

3.2

3.3
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3.5

3.6

3.7

Beginn und Ende des Arbeitsverhaltnisses

Rechtliche Grundiagen

' Das Arbeitsverhaltnis zwischen den Mitarbeitenden (vgl. Ziffer 1.4 Geltungsbereich) und der
Fachhochschule Nordwestschweiz (im Folgenden "FHNW" genannt) ist 6ffentlich-rechtlicher Na-
tur.

% Das Arbeitsverhaltnis zwischen den Mitarbeitenden und der FHNW untersteht diesem Ge-
samtarbeitsvertrag (im Folgenden [GAVIgenannt).

Verhaltnis zum Einzelarbeitsvertrag

' Die FHNW schliesst mit allen Mitarbeitenden einen schriftlichen Einzelarbeitsvertrag, in dem
alle individuellen, nicht in diesem GAV geregelten Festlegungen getroffen werden (Aufgaben,
Arbeitsort, Lohnhthe zu Arbeitsbeginn, Pensum, etc.).

ZIm Einzelarbeitsvertrag kann die FHNW zu Gunsten von Mitarbeitenden von den Bestimmun-
gen dieses GAV abweichen.

Teilzeitarbeit
Ein separates Reglement zur Teilzeitarbeit halt fest, wie die im GAV niedergelegten Regeln auf
Teilzeitarbeitsvertrage anzuwenden sind.

Befristeter Vertrag

! Befristete Arbeitsvertrage werden insbesondere fiir folgende Arbeitsverhaltnisse abgeschlos-
sen:

= fir die Anstellungen von Assistierenden;

= fir Anstellungen, die auf Grund ihrer Aufgabenstellung befristet sind.

? Befristete Arbeitsvertrage mit Dozierenden sind in der Regel begrenzt auf zwei Semester.

® Befristete Arbeitsvertrage mit Assistierenden kénnen flir maximal drei Jahre abgeschlossen
werden.

* Soll ein befristetes Arbeitsverhaltnis nach Ablauf weitergefiihrt werden, wird ein neuer Arbeits-
vertrag abgeschlossen. Dabei darf eine maximale Dauer von funf Jahren nicht Gberschritten
werden; davon ausgenommen sind von vornherein befristete Lehrverpflichtungen fir auslaufen-
de Weiterbildungsprodukte. Ab dem sechsten Jahr wird entweder ein neuer Arbeitsvertrag ab-
geschlossen oder der bisherige befristete Arbeitsvertrag wird automatisch in ein unbefristetes
Arbeitsverhaltnis Uberfuhrt. Fir Assistierende ist keine weitere Beschaftigung als Assistierende/r
moglich.

Vertrag mit Zielpensum und Schwankungsbreite

Bei Stellen, deren Arbeitspensum wahrend des Semesters oder von Semester zu Semester von
stark schwankenden Verpflichtungen beeinflusst wird und bei denen die Festlegung eines festen
Pensums deshalb von vornherein unmadglich ist, kann im Arbeitsvertrag ein Zielpensum mit ei-
ner Schwankungsbreite von maximal plus/minus 20%-Punkten fur Dozierende bzw. 10%-
Punkten bei den ubrigen Mitarbeitenden vereinbart werden. Das administrative und das techni-
sche Personal hat eine fest vereinbarte Arbeitszeit.

Probezeit

' Fiir Dozierende mit unbefristetem Anstellungsverhaltnis betragt die Probezeit ein Jahr. Wah-
rend der ersten zwei Monate kann das Arbeitsverhaltnis beidseitig jederzeit mit einer Frist von
sieben Tagen gekiindigt werden, danach mit einer Kiindigungsfrist von einem Monat auf ein
Monatsende.

% Fur alle Ubrigen Anstellungsverhaltnisse gelten die ersten drei Monate als Probezeit. Wahrend
dieser Zeit kann der Vertrag beidseitig jederzeit unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von sie-
ben Kalendertagen gekiindigt werden.

Kiindigungsfrist und Termine

Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhaltnis wie folgt gekiindigt werden:

= Assistierende, wissenschaftliche Mitarbeitende, administratives und technisches Personal:
von beiden Seiten mit einer Frist von drei Monaten jeweils auf ein Monatsende.

=  Dozierende:
von beiden Seiten mit einer Frist von vier Monaten auf Ende eines Semesters.

Griffregister «Arbeitsverhaltnis»




3.8

3.9

3.10

3.11

= Mitarbeitende mit Leitungsfunktionen:
von beiden Seiten mit einer Frist von vier Monaten, jeweils auf ein Monatsende.

Berufungsverfahren und Titel [Professorin, Professor]

Der Auswahlprozess der Professorinnen und Professoren und der Dozierenden, welche die
massgeblichen Tragerinnen und Trager der Entwicklung der Hochschulen sind, ist in einem Be-
rufungsverfahren festgelegt. Darin werden auch die Bedingungen fir die Berechtigung zur Fuh-
rung des Titels [Professorin/Professori festgelegt.

Beendigung des Arbeitsverhiltnisses

Das Arbeitsverhaltnis endet durch

a) Ablauf der befristeten Anstellung (Ziffer 3.4)

b) Kindigung (Ziffer 3.10)

c) Fristlose Auflésung (Ziffer 3.11)

d) Auflésung im gegenseitigen Einvernehmen (Ziffer 3.12)
e) Arbeitsunfahigkeit infolge Invaliditat

f)  Pensionierung/vorzeitige Pensionierung (Ziffer 10)

g) Tod

Kiindigung

' Die Kiindigung des Arbeitsverhaltnisses hat beidseitig schriftlich zu erfolgen. Kiindigen Mitar-

beitende, so haben sie die Kiindigung personlich an ihre Vorgesetzten oder mit eingeschriebe-

nem Brief an die FHNW einzureichen. Kiindigt die FHNW, so wird die Klindigung der betreffen-
den Person entweder durch die vorgesetzte Person personlich bergeben oder mit eingeschrie-
benem Brief an die Zustelladresse gesandt. Im letzteren Fall gilt das Postzustelldatum als
massgebendes Kindigungsdatum.

% Die Mitarbeitenden kénnen das Arbeitsverhaltnis ohne Grundangabe kiindigen.

® Die FHNW kann das Arbeitsverhaltnis nach Ablauf der Probezeit kindigen, wenn wesentliche

Griinde diese Massnahme rechtfertigen. Wesentliche Griinde liegen vor:

a) wenn die Mitarbeitenden langerfristig oder dauernd an der Aufgabenerfillung verhindert
sind;

b) wenn die Arbeitsstelle aufgehoben oder geanderten organisatorischen oder wirtschaftlichen
Gegebenheiten angepasst wird und die Mitarbeitenden die Annahme des neuen oder eines
anderen zumutbaren Aufgabenbereiches ablehnen oder die Zuweisung eines anderen Ar-
beitsbereiches nicht mdglich ist;

c) wenn die Mitarbeitenden aus Mangel an erforderlicher Fach-, Fihrungs- oder Sozialkompe-
tenz nicht in der Lage sind, ihre Aufgaben zu erfullen oder ungenligende Leistungen erbrin-
gen;

d) wenn die Mitarbeitenden die vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen verletzt haben;

e) wenn die Mitarbeitenden eine strafbare Handlung oder eine schwere Verletzung der arbeits-
vertraglichen Verpflichtungen begangen haben, die nach Treu und Glauben mit der korrek-
ten Aufgabenerfillung nicht vereinbar ist.

* Eine Kindigung durch die FHNW gemass dem obigen Absatz Buchstaben ¢ und d kann nur

ausgesprochen werden, wenn den Mitarbeitenden eine angemessene Bewahrungsfrist einge-

raumt worden ist.

® Die Kiindigung des Arbeitsverhaltnisses durch die FHNW ist unzuldssig, wenn sie im Zusam-

menhang steht:

a) mit der ordnungsgemassen Aufgabenerfiillung und Durchsetzung gesetzlicher oder behérd-
licher Erlasse, oder

b) mit der Tatigkeit als Interessenvertreterin, Interessenvertreter der Mitarbeitenden.

Fristlose Aufléosung

' Das Arbeitsverhaltnis kann aus wichtigen Grunden beidseitig jederzeit ohne Einhaltung von
Fristen aufgeldst werden.

% Als wichtiger Grund gilt jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein nach Treu und Glauben die
Fortsetzung des Arbeitsverhaltnisses nicht zumutbar ist.

® Stellt im Konfliktfall die Rekursinstanz fest, dass die vorgebrachten Griinde zwar fiir eine Ent-
lassung, nicht aber flr eine fristlose Auflésung ausreichen, so bleibt die Kiindigung gultig, doch
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wird eine angemessene Entschadigung festgesetzt (unter Beriicksichtigung der nicht eingehal-
tenen Bewahrungs- und Kundigungsfristen).

3.12 Auflésung im gegenseitigen Einvernehmen
Das Arbeitsverhaltnis kann jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen beendet werden.
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4.1

4.2

4.3

44

4.5

4.6

4.7

Arbeitszeit und Ferien des Personals mit Arbeitszeiterfassung

Geltungsbereich

Das Kapitel 4 gilt fir das gesamte administrative, technische und Reinigungspersonal der
FHNW bis und mit Lohnstufe 14.

Normalarbeitszeit

' Als Arbeitszeit gilt die Zeit, wahrend der sich die Mitarbeitenden zur Verfiigung der Arbeitgebe-
rin zu halten haben. Die betriebliche Normalarbeitszeit betragt bei einem Vollpensum 42 Stun-
den pro Woche bzw. 2184 Stunden pro Jahr.

% Gesetzliche Feiertage, Ferien und Absenzen, die auf einen Werktag fallen, werden bei einem
Vollpensum mit 8.4 Stunden berechnet. Fir Teilzeitarbeitende gilt der dem Pensum entspre-
chende Anteil.

Jahresarbeitszeit

Die Mitarbeitenden erbringen ihre Leistung nach einem Jahresarbeitszeitmodell. Sie erbringen
ihre Arbeitszeit gemass den Weisungen der vorgesetzten Person und durch Selbstorganisation
so, dass die Bedirfnisse der internen und externen Kunden erfiillt werden.

Arbeitszeitrahmen

' Als Arbeitszeitrahmen gilt fir Montag bis Freitag die Zeit von 06.00 bis 20.00 Uhr und am
Samstag die Zeit von 07.30 bis 17.30 Uhr.

2 Die Arbeitsleistung ist, bei einem Vollpensum, in der Regel an fiinf Tagen pro Woche zu erbrin-
gen.

% Soweit es die betrieblichen Verhaltnisse erlauben, haben die Mitarbeitenden das Recht, eine
Pause von zehn Minuten pro Halbtag zu machen, die als Arbeitszeit gilt. Diese Pausen dirfen
nicht zur Gutschrift von Sollarbeitszeit zu Beginn oder bei Beendigung der taglichen Arbeit ver-
wendet werden.

Gleitzeitkonto

' Die Mitarbeitenden fiihren ein individuelles Gleitzeitkonto, tiber dessen Stand sie die Vorge-
setzten monatlich informieren.

% Der Zeitsaldo darf ohne Bewilligung der Vorgesetzten 100 Stunden nicht tber- beziehungs-
weise 30 Stunden nicht unterschreiten. Mehrarbeit Gber einen Saldo von 100 Stunden hinaus ist
Uberstundenarbeit. Diese muss von der vorgesetzten Person schriftlich angeordnet und von der
jeweiligen Direktorin, dem jeweiligen Direktor bewilligt werden.

® Bei Teilzeitbeschaftigten reduziert sich der nicht bewilligungspflichtige Plus- oder Minussaldo
proportional zu ihrem jeweiligen vertraglichen Arbeitspensum.

* Bei auslaufenden Vertragen sorgen die Vorgesetzten in Absprache mit den Mitarbeitenden da-
fur, dass der Zeitsaldo bis zum Vertragsende ausgeglichen ist.

Uberstunden

! Mitarbeitende sind verpflichtet, auf Anordnung ihrer Vorgesetzten notwendige Uberstunden zu
leisten, sofern sie diese zu leisten vermdgen und sie ihnen nach Treu und Glauben zugemutet
werden kénnen.

2 Uberstunden werden nur als solche anerkannt und entsprechend kompensiert oder entscha-
digt, soweit sie vorgangig schriftlich angeordnet sind oder umgehend nach deren Leistung bewil-
ligt werden. Falls es die Verhaltnisse der FHNW zulassen, werden geleistete Uberstunden innert
zwoOIf Monaten durch Freizeit von gleicher Dauer ausgeglichen.

® Kann eine Kompensation nicht erfolgen und betragt der Gleitzeitsaldo mehr als 100 Stunden,
so kénnen angeordnete Uberstunden auf Wunsch der Mitarbeitenden und im Einverstandnis mit
der Anstellungsinstanz ohne Zuschlag ausbezahlt werden.

* Bei einer Freistellung von der Arbeit wahrend der Kiindigungsfrist gilt ein noch bestehender
Uberstundenanspruch in der Regel als kompensiert.

Inkonvenienzzulage

Far Arbeit ausserhalb des Arbeitszeitrahmens gemass Ziff. 4.6 wird eine Zulage gemass An-
hang ausgerichtet.
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4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

Pikett
Die Regelungen betreffend Pikettdienst werden im Anhang zum GAYV festgehalten.

Arbeitszeitreglement
Weitere Einzelheiten zur Arbeitszeit sind im Reglement Gber die Jahresarbeitszeit geregelt.

Ferien

' Der Ferienanspruch pro Kalenderjahr betragt:

bis 20 Jahre 30 Arbeitstage

21 bis 44 Jahre 23 Arbeitstage

45 bis 54 Jahre 25 Arbeitstage

ab 55 Jahren 30 Arbeitstage

2 Massgebend ist das Kalenderjahr, in dem das jeweilige Altersjahr vollendet wird.

Ferienbezug

' Die Ferien sind im gegenseitigen Einvernehmen friihzeitig festzulegen. Die Wiinsche der Mit-
arbeitenden sollen bertcksichtigt werden, soweit es die Verhaltnisse des Betriebes erlauben.
Mitarbeitenden mit schulpflichtigen Kindern soll nach Moglichkeit gestattet werden, ihre Ferien
wahrend der Schulferienzeit zu beziehen.

? Mindestens zwei Wochen der jahrlich zustehenden Ferien sind zusammenhangend zu bezie-
hen. Im Eintritts- und Austrittsjahr wird der Ferienanspruch entsprechend der Dauer des Ar-
beitsverhaltnisses im betreffenden Kalenderjahr berechnet.

* Ein Ubertrag von Ferienguthaben auf das neue Jahr ist nur mit Zustimmung der FHNW még-
lich.

Krankheit und Unfall wahrend der Ferien

Krankheit und Unfall unterbrechen die Ferien, sofern sie den Feriengenuss verunmaéglichen; sie
mussen der vorgesetzten Person so schnell wie mdglich mit einem Arztzeugnis gemeldet wer-
den.

Ferienkiirzung

' Bei Absenzen, wegen Militérdienst, Zivildienst, Unfall oder Krankheit von gesamthaft mehr als
zwei Monaten innerhalb eines Kalenderjahres, wird der jahrliche Ferienanspruch fiir jeden wei-
teren vollen Absenzmonat um ein Zwolftel gekurzt. Bei unbezahlten Absenzen wird der Ferien-
anspruch entsprechend gekdirzt, sofern deren Gesamtzahl einen Monat im Kalenderjahr tber-
steigt.

2 Erstreckt sich die Abwesenheit infolge Krankheit, Berufs- oder Nichtberufsunfall Gber ein gan-
zes Kalenderjahr, so entsteht kein neuer Ferienanspruch. Dies gilt auch bei Pensionierung oder
Austritt wahrend des Kalenderjahres, wenn die betreffende Person in diesem Kalenderjahr nie
arbeitsfahig war.

* Bei einer Freistellung von der Arbeit wahrend der Kiindigungsfrist ist ein noch bestehender Fe-
rienanspruch in der Regel abgegolten.

* Die Absenz auf Grund eines bezahlten Mutterschaftsurlaubs ist von der Klrzung des Ferien-
anspruches ausgenommen.

Ferienanspriiche bei Beendigung des Arbeitsverhiltnisses

Alle Ferienguthaben sind vor Beendigung des Arbeitsverhaltnisses zu beziehen. In Ausnahme-
fallen kann die FHNW jedoch mit der betreffenden Person vereinbaren, dass die nicht bezoge-
nen Ferien finanziell abgegolten werden.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Arbeitszeit und Ferien des Personals ohne Arbeitszeiterfassung

Geltungsbereich

Das Kapitel 5 gilt fir den Mittelbau, die Dozierenden sowie generell fir alle Mitarbeitenden ab
Lohnstufe 15.

Normalarbeitszeit

' Als Arbeitszeit gilt die Zeit, wahrend der sich die Mitarbeitenden zur Verfiigung der Arbeitgebe-
rin zu halten haben. Die betriebliche Normalarbeitszeit betragt bei einem Vollpensum 42 Stun-
den pro Woche bzw. 2184 Stunden pro Jahr.

% Gesetzliche Feiertage, Ferien und Absenzen, die auf einen Werktag fallen, werden bei einem
Vollpensum mit 8.4 Stunden berechnet. Fir Teilzeitarbeitende gilt der dem Pensum entspre-
chende Anteil.

Jahresarbeitszeit
Die Mitarbeitenden erbringen ihre Leistung nach einem Jahresarbeitszeitmodell. Sie leisten ihre

Arbeitszeit gemass den Weisungen der vorgesetzten Person und durch Selbstorganisation so,
dass die Bedirfnisse der internen und externen Kunden erfiillt werden.

Leistungserfassung

' Personen ohne Zeiterfassung fiihren kein individuelles Zeitkonto.

2 Mit Personen ohne Zeiterfassung wird pro Studienjahr / pro Studiensemester eine Pensen-
und Aufgabenplanung vereinbart.

® Die Leistungen werden von der Pensenplanung in die Leistungserfassung Ubertragen, so dass
eine weitere Erfassung nicht erforderlich ist, oder sie werden anhand der effektiven Projekte er-
fasst.

* Die Angehoérigen des Mittelbaus und des administrativ-technischen Personals erfassen im
Weiteren die Negativzeiten (Krankheit, Unfall, bezahlte Absenzen etc.) und Ferien.

® Dozierende erfassen im Weiteren die Negativzeiten (Krankheit, Unfall, bezahlte Absenzen etc.)
ohne Ferien.

® Zur Pensenplanung gilt ein separates Reglement.

Uberstunden

! Mitarbeitende sind verpflichtet, auf Anordnung ihrer Vorgesetzten notwendige Uberstunden zu
leisten, sofern sie diese zu leisten vermdgen und sie ihnen nach Treu und Glauben zugemutet
werden kénnen.

% Bei Personen ohne Zeiterfassung ist die Entschadigung fiir Uberstunden durch die Anstel-
lungsbedingungen (Feriendauer, Lohn etc.) vollumfanglich abgegolten. Vorbehalten bleiben die
Bestimmungen geméass GAV-Anhang A3.10 (Mehr- bzw. Minderpensum).

Ferienanspruch

' Der Ferienanspruch pro Kalenderjahr fir alle Mitarbeitenden ohne Zeiterfassung betragt 28
Arbeitstage, ab dem Kalenderjahr in welchem das 45. Altersjahr vollendet wird, betragt er 30
Arbeitstage.

% Die Ferien sind im Verlauf des Kalenderjahres zu beziehen. Dozierende beziehen ihre Ferien
wenn mdglich wahrend ihrer unterrichtsfreien Zeit. Das Ubertragen nicht bezogener Ferien auf
das nachste Kalenderjahr ist flir Dozierende nicht moglich.

* Der Ubertrag von Ferien auf das neue Jahr fir die tibrigen Personen ohne Zeiterfassung ist
nur mit Zustimmung der vorgesetzten Person moglich. Ubertragene Ferien sind bis 30. April im
Folgejahr zu beziehen.

Weitere Regelungen betreffend Ferien
Die Bestimmungen von Ziffer 4.11 bis 4.14 gelten sinngemass.
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6.1

6.2

6.3

Feiertage, Kurzurlaub, unbezahlter Urlaub, Zeitoption

Geltungsbereich
Das Kapitel 6 gilt fiir alle Mitarbeitenden.

Feiertage und arbeitsfreie Werktage

' Fir Feiertage und arbeitsfreie Werktage gilt die Regelung am Arbeitsort. Die Mitarbeitenden
haben Anspruch auf zwolf Feiertage/arbeitsfreie Werktage pro Jahr. Feiertage/arbeitsfreie
Werktage, die in die Ferien fallen, kdnnen nachbezogen werden. Ausgenommen sind die auf
arbeitsfreie Samstage oder Sonntage entfallenden Feiertage/arbeitsfreien Werktage.

% Fallen Feiertage/arbeitsfreie Werktage in die Zeit von bezahltem oder unbezahltem Urlaub,
von 6ffentlicher Dienstleistung (wie Militér- oder Zivilschutzdienst und Ahnlichem), von Unfall,
Krankheit, Schwangerschaft oder Mutterschaft, so kdnnen sie nicht nachbezogen werden.
®Pro Kalenderjahr werden pro Standort Briickentage festgelegt, an welchen normalerweise
nicht gearbeitet wird. Die fir Briickentage bendtigte Zeit wird durch die Mitarbeitenden im Rah-

men der Jahresarbeitszeit vor- oder nachgeholt.

Bezahlte Kurzabsenzen
' Bezahlte Kurzabsenzen werden gewabhrt flr:

eigene Heirat oder Eintrag der Partnerschaft (inkl.
Wohnungsbezug)

Heirat in der Familie

Niederkunft der Ehefrau oder Lebenspartnerin

notwendige Betreuung bei im gleichen Haushalt leben-
den Personen

Todesfall in der eigenen Familie (Ehegatte, Ehegattin,
Kinder, Eltern) oder Tod einer im gleichen Haushalt
lebenden Person

Todesfall von Geschwistern, Grosseltern, Schwiegerel-
tern

Todesfall von Schwiegersohn, Schwiegertochter,
Schwager, Schwagerin, Ehegatte von Geschwistern
des/der eigenen Ehegatte/Ehegattin, Enkel, Tante,
Onkel

Teilnahme an der Trauerfeier von Arbeitskolleginnen,
Arbeitskollegen oder anderen Personen, denen die
Mitarbeitenden nahe stehen

eigener Wohnungswechsel

kulturelle und sportliche Anlasse von gesamtschweize-
rischer Bedeutung als Aktive

gerichtliche Vorladung als Zeugin/Zeuge

Teilnahme als Expertin/Experte an Berufs- und hdhe-
ren Fachprufungen

Feuerwehrkurse und -einsatze, Tatigkeit als Instrukto-
rin/Instruktor

3 Arbeitstage

1 Arbeitstag
3 Arbeitstage

max. 3 Arbeitstage pro Fall, max.
aber 6 Arbeitstage pro Kalenderjahr

max. 3 Arbeitstage

max. 2 Arbeitstage

1 Arbeitstag

effektiv bendtigte Zeit, max. aber 1
Arbeitstag

1 Arbeitstag

1 Arbeitstag; insgesamt 2 Ar-
beitstage jahrlich
erforderliche Zeit

bis zu 5 Arbeitstage pro Jahr

effektiv benotigte Zeit wahrend der
ublichen Arbeitszeiten und im Rah-
men der betrieblichen Gegebenhei-
ten nach Rucksprache mit der vor-
gesetzten Person

% Die FHNW gewshrt bezahlten Urlaub fiir das Austiben eines &ffentlichen Amtes (Wahl durch
Volk oder Parlament) nach effektivem Bedarf und unter Berlcksichtigung der Entschadigung fur

das Amt (vgl. auch Ziffer 11.9).

15



6.4

6.5

6.6

* Absenzen zur Erledigung privater Angelegenheiten gelten nicht als Arbeitszeit (z. B. Arztbesu-
che, Behdrdengange usw.). In begriindeten Fallen kann die vorgesetzte Person Ausnahmen
bewilligen.

Unbezahlter Urlaub

Gesuche um unbezahlten Urlaub sind schriftlich und mit Begriindung an die jeweilige Direktorin,

den jeweiligen Direktor zu richten. Sie werden bewilligt, wenn keine zwingenden betrieblichen

Grinde dagegen sprechen. Dauert der unbezahlte Urlaub bis zu 30 Kalendertage, bleiben der

Versicherungsschutz, die Pramienzahlungen und der Anspruch auf den 13. Monatslohn unver-

andert. Dauert der unbezahlte Urlaub Ianger als 30 Kalendertage, so gelten folgende Bestim-

mungen:

= Der 13. Monatslohn wird entsprechend der Dauer eines unbezahlten Urlaubs anteilmassig
gekurzt.

= Fdr jeden vollen Monat eines unbezahlten Urlaubs wird der jahrliche Ferienanspruch um je
einen Zwolftel gekurzt.

= Die Mitarbeitenden haben wahrend des unbezahlten Urlaubes die ganzen Pensionskassen-
beitrage selber zu bezahlen.

= Der Unfallversicherungsschutz entfallt ab dem 31. Kalendertag. Die Mitarbeitenden haben
aber die Moglichkeit, Uber die Personalfunktion eine Abredeversicherung fur langstens
sechs Monate abzuschliessen.

Elternurlaub

' Den Mitarbeitenden wird in den ersten zwei Jahren nach der Geburt eines Kindes auf Gesuch
hin unbezahlter Urlaub bis zu zwdlf Monaten gewahrt. Der Urlaub kann von der Mutter oder vom
Vater bezogen werden; sind beide Eltern bei der FHNW angestellt, kann der Urlaub auch zwi-
schen den Eltern aufgeteilt werden.

% Das Gesuch ist tiber die vorgesetzte Person schriftlich und vor Antritt des bezahlten Mutter-
schaftsurlaubs (vgl. Ziffer 8.11) an die Anstellungsinstanz zu stellen. In begriindeten Fallen kann
das Gesuch zu einem spateren Zeitpunkt erfolgen.

Zeitoption fiir Lohnkomponenten

' Die FHNW kann auf Gesuch der Mitarbeitenden und unter Berucksichtigung der betrieblichen
Méoglichkeiten bewilligen, dass der 13. Monatslohn wochenweise (analog zu Ziffer 7.14) als Frei-
zeit bezogen werden kann.

’ Bei Nutzung der Zeitoption bleibt der versicherte Lohn unverandert.
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71

7.2

7.3

Salar

Lohn und Zulagen

Personalkategorien (] Funktionen [ Stellen

! Abgestutzt auf die Vorgaben des Bundes sind alle Mitarbeitenden der FHNW den Personalka-
tegorien [Dozierende/,lwissenschaftlicher Mittelbaulund @dministratives und technisches Per-
sonallzugeteilt.

% Innerhalb dieser Personalkategorien erfolgt eine weitere Unterteilung in Funktionen der FHNW.
Die wichtigsten Funktionen sind als Referenzfunktionen in Standardumschreibungen mit Stellen-
und Anforderungsprofil beschrieben (Aufgaben - Selbstandigkeit - Verantwortung / Ausbildung -
Erfahrung usw.).

® Alle Stellen der FHNW sind einer Funktion zugeordnet.

Funktionsstufen FHNW

"1m Lohnsystem FHNW sind die einzelnen Funktionen einer Funktionsstufe FHNW zugeordnet.
Die Funktionsstufen des Lohnsystems FHNW werden in Bezug gebracht zu einem Uberbetrieb-
lichen Lohnvergleichsmodell. Damit kann der externe Lohnvergleich sichergestellt werden.

% Das Lohnsystem FHNW hat 13 Funktionsstufen, die von 11 bis 23 nummeriert sind.

* Die Zuordnung einer Stelle zu einer Funktion und damit die Einreihung in eine Funktionsstufe

erfolgen durch die Anstellungsinstanz. Die Personalfunktion hat ein Interventionsrecht.

Aufbau des Lohnes
' Der Lohn der Mitarbeitenden FHNW setzt sich zusammen aus festen, unbefristeten Lohnbe-
standteilen (vgl. untenstehende Grafik):
a) Positionsanteil
b) Minimaler Erfahrungsanteil gemass Alter
c) Erfahrungs- und Leistungsanteil
% und aus festen, befristeten Lohnbestandteilen:
d) ggf. Lohnzulagen
[1 Funktionszulage (Zulage fur befristete zugesprochene Zusatzfunktion)
[J personliche Arbeitsmarktzulage (befristet zugesprochen)
1 Besitzstandszulage aus der Uberfiihrung ins neue Lohnsystem FHNW
% sowie aus variablen Lohnbestandteilen:
e) einmalige Pramien

Aufbau der einzelnen Funktionsstufe FHNW
100.0

maximaler Erfahrungs- und
Leistungsanteil

O = 160%

80.0 +

_____________________ O = 140%
minimaler Lohn /’—7

70.0 +

= 120%

Einstiegsalter der
Funktionsstufe

__________________‘%"Positionsanteil -

Alter 45 50 55 60 65

> minimaler Erfahrungsanteil

60.0 +

= 100%

20 25 30 35 40
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Positionsanteil, Minimum und Maximum je Funktionsstufe
' Der Positionsanteil legt pro Funktionsstufe FHNW den Minimallohn beim Einstiegsalter fest.
2 Der Maximallohn je Funktionsstufe liegt bei 160% des Positionsanteils (=100%).

Minimaler Erfahrungsanteil je Funktionsstufe

' Der minimale Erfahrungsanteil je Funktionsstufe ist altersabhangig und bewegt sich auf einer
Kurve zwischen 100% und 140% des Positionsanteils. Der Positionsanteil plus der minimale Er-
fahrungsanteil ergeben den minimalen Lohn je Funktion und Alter.

2 Fur Mitarbeitende, die bei ihrer Anstellung das fir die Funktion massgebende Anforderungs-
profil noch nicht voll erfiillen, kann der Anfangslohn fiir in der Regel ein Jahr, maximal aber zwei
Jahre unter dem minimalen Lohn festgesetzt werden.

Erfahrungs- und Leistungsanteil je Funktionsstufe

' Der Erfahrungs- und Leistungsanteil wird individuell festgelegt. Die bestimmenden Faktoren

bei Eintritt in die FHNW sind insbesondere:

a) Marktwert

b) Erfahrung und Leistungsausweis in friheren Stellen / spezielle Kenntnisse, Fahigkeiten und
besondere Eignung flr die neue Stelle / zusatzliche Erfahrung usw.

c) Anforderungen der Tatigkeit im Vergleich mit anderen Stellen innerhalb der FHNW der glei-
chen Funktionsstufe oder Personalkategorie

d) Vergleich mit den Mitarbeitenden im Team, die in der gleichen Funktionsstufe sind.

2 Die Hoéhe des Erfahrungs- und Leistungsanteils liegt je Funktionsstufe in einem Band, das be-

grenzt wird durch die Kurve des minimalen Erfahrungsanteils und die Kurve des maximalen Er-

fahrungs- und Leistungsanteils. Die Kurve des maximalen Erfahrungs- und Leistungsanteils ist

altersabhangig; sie hat ihr Minimum bei 120% und ihr Maximum bei 160% des Positionsanteils.

3 Der Erfahrungs- und Leistungsanteil zum Zeitpunkt der Anstellung wird durch die Anstellungs-
instanz festgelegt. Die Personalfunktion hat ein Interventionsrecht.

* Der Erfahrungs- und Leistungsanteil kann reduziert werden, falls der Mitarbeiter, die Mitarbei-
terin zwei Jahre nacheinander eine signifikant schlechtere Leistung erbringt, wenn nach dem
ersten Jahr konkrete Verbesserungsmassnahmen vereinbart worden sind, die im zweiten Jahr
nicht zur Verbesserung auf das erforderliche Leistungsniveau gefiihrt haben.

Lohnzulagen

Funktionszulagen

Wenn eine Person voriibergehend eine hoherwertige Zusatzfunktion ibernimmt, erhalt sie zu-
satzlich zum Positionsanteil und zum Leistungs- und Erfahrungsanteil eine Funktionszulage. Die
Funktionszulage betragt in der Regel 50% der Differenz zwischen dem bisherigen Positionsan-
teil und dem Positionsanteil der Zusatzfunktion.

Personliche Arbeitsmarktzulagen

Auf gemeinsamen Antrag der Direktorin, des Direktors und der Leiterin, des Leiters Personal
kann der Direktionsprasident FHNW voriibergehend eine Arbeitsmarktzulage gewahren. Mit der
Arbeitsmarktzulage sollen Personen fur die FHNW gewonnen oder bei der FHNW gehalten
werden, die ein Stellenangebot der FHNW nur annehmen oder fortsetzen, wenn der Unter-
schied zwischen ihrer aktuellen Honorierung oder einem konkreten Honorierungsangebot und
dem Lohn bei der FHNW reduziert werden kann. Die Arbeitsmarktzulage wird maximal fir eine
Dauer von vier Jahren und maximal in der Héhe von 15% des Positionslohnes zugesprochen.
Die Arbeitsmarktzulage wird Uiblicherweise degressiv ausgestaltet (von Jahr zu Jahr tGber maxi-
male Periode sinkender Betrag).

Besitzstandszulage aus Uberfiihrung ins Lohnsystem FHNW
Die Besitzstandszulage unterliegt der Besitzstandsregelung in GAV Ziffer 15.8.

Einmalige Pramien
! Allen Mitarbeitenden kénnen fiir ausserordentliche Leistungen oder fir spezielle Arbeiten
durch die Direktorin, den Direktor einmalige Anerkennungspramien ausgerichtet werden.

2 Die Pramien kénnen in Form von Geldzahlung, Freizeit, Naturalien oder besonderen Perso-
nalentwicklungsmassnahmen an Einzelpersonen oder an Teams gewahrt werden. Der Rahmen
fur einmalige Pramien betragt CHF 300 bis CHF 5000.
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7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

® Durch den Fachhochschulrat wird jahrlich ein Gesamtbetrag festgelegt/bestatigt, der fir einma-
lige Préamien zur Verfligung steht.

Lohnzahlung

Der Lohn wird spatestens am 25. des Monats ausbezahlt. Die Auszahlung erfolgt durch Uber-
weisung auf ein von den Mitarbeitenden bezeichnetes Post- oder Bankkonto in der Schweiz.

Lohnvorschisse werden nur ausnahmsweise und in Folge einer Notlage gewahrt.

Dreizehnter Monatslohn

Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf einen 13. Monatslohn, der jeweils mit dem November-
lohn oder zwischen dem November- und dem Dezemberlohn zur Auszahlung gelangt. Im Ein-
tritts- und im Austrittsjahr besteht ein anteilmassiger Anspruch entsprechend der effektiven
Dauer des Arbeitsverhaltnisses im betreffenden Kalenderjahr.

Familienzulagen

' Die Familienzulagen richten sich nach der insgesamt fiir die Mitarbeitenden giinstigsten Ge-
setzgebung der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn.

% Die Hohe der Familienzulagen wird im Anhang zum GAV festgehalten.

* Werden die gesetzlichen Grundlagen geandert, so legen die FHNW und die GAVKO die ent-
sprechenden Anpassungen dieser Bestimmungen fest.

Inkonvenienzzulagen

Das Personal mit Arbeitszeiterfassung gemass Kapitel 4 hat Anspruch auf Inkonvenienzzulagen
gemass Anhang zum GAV.

Entschadigung bei geschaftlichen Reisen und geschaftlich bedingten Ausla-
gen

Wenn Mitarbeitende im betrieblichen Auftrag reisen oder Auslagen tatigen, haben sie Anspruch
auf Ersatz ihrer Unkosten. Details sind im Spesenreglement der FHNW festgehalten.

Flr Einsatze an anderen Standorten der FHNW, das heisst ausserhalb der vertraglich verein-
barten Arbeitsorte, werden die Auslagen ebenfalls geméass geltendem Spesenreglement ent-
schadigt.

Treuepramien

' Den Mitarbeitenden wird nach 15 Dienstjahren und danach alle 5 Dienstjahre eine Treuepri-
mie ausgerichtet. Sie kann wahlweise in Geld oder Zeit bezogen werden. Der Anspruch betragt

= bei 15 Jahren einen Viertel eines Monatslohns oder 5 Arbeitstage bezahlter Urlaub
= bei 20 Jahren zwei Drittel eines Monatslohns oder 15 Arbeitstage bezahlter Urlaub

= bei 25 Jahren und danach alle 5 Jahre ein ganzer Monatslohn oder 20 Arbeitstage bezahlter
Urlaub

2 Lehrjahre sowie Urlaube von mehr als zwolf aufeinander folgenden Monaten werden bei der
Ermittlung der anrechenbaren Jahre nicht bertcksichtigt.

® Die Berechnung der Dienstjahre erfolgt unabhangig vom Beschaftigungsgrad. Fur Mitarbeiten-
de mit einem Teilpensum wird der Anspruch anteilmassig gekurzt.

Verrechnung von Forderungen der FHNW mit Anspriichen von Mitarbeitenden

Unter Beachtung der einschrédnkenden Bestimmungen des schweizerischen Obligationenrechts
ist die FHNW berechtigt, eigene Forderungen mit Ansprichen der Mitarbeitenden gegeniber
der FHNW zu verrechnen.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Lohnzahlung bei Arbeitsverhinderung, Versicherungen

Arztzeugnis
Bei krankheits- oder unfallbedingter Absenz von Mitarbeitenden ist die FHNW berechtigt, ein
Arztzeugnis zu verlangen.

Abtretung von Leistungen Dritter

' Wahrend der Dauer der Lohnzahlung fallen Taggelder und Renten der betroffenen Mitarbei-
tenden aus Kranken-, Unfall-, Invaliden- und Haftpflichtversicherungen, deren Pramien vollstan-
dig von der FHNW bezahlt worden sind, an die FHNW. Wahrend der Zeit, in welcher ein redu-
zierter Lohn ausgerichtet wird, fallt nur der den vollen Lohn ibersteigende Teil an die FHNW.

2 Genugtuungsanspriiche und Entschadigungen fiir Integritatsschaden stehen in jedem Fall den
Mitarbeitenden zu.

Meldepflicht bei Krankheit

Jede Erkrankung, die zu einer Arbeitsunfahigkeit fiihrt, ist den Vorgesetzten so schnell wie mog-
lich von den Betroffenen selber oder durch eine Drittperson zu melden. Bei Erkrankungen wah-
rend der Ferien ist gemass Ziffer 4.12 zu verfahren.

Lohnfortzahlung bei Krankheit

' Die Lohnzahlung wird in den ersten drei Monaten einer Krankheitsabsenz unverandert weiter-
gefihrt. Ab dem vierten Monat wird den Mitarbeitenden ein Krankentaggeld in der Hohe von
80% des AHV-pflichtigen Lohnes ausbezahlt. Daflir schliesst die FHNW eine Lohnausfallversi-
cherung ab. Die Pramie wird von der FHNW getragen.

2 Das Taggeld wird flir 24 Monate ab Beginn einer Krankheit gewahrt, sofern die Krankheit nicht
vorsatzlich oder grobfahrlassig verursacht worden ist.

® Bei Absenzen von mehr als 730 Tagen erfolgt eine erneute Lohnfortzahlung erst nach voller
Wiederaufnahme der Arbeit wahrend mindestens drei Monaten.

* Die Leistungen von Versicherungen, deren Pramien durch die FHNW bezahlt wurden, werden
an die vorgenannten Entschadigungen angerechnet.

® Die Lohnzahlung endet in jedem Fall spatestens mit Ablauf des befristeten Arbeitsverhaltnis-
ses.

® Die FHNW gewabhrleistet, dass die Mitarbeitenden nach der Beendigung des Arbeitsverhaltnis-
ses mit dem Versicherer eine Einzelabredeversicherung abschliessen kdnnen.

Vertrauensarztliche Untersuchung bei Krankheit

' Auf Verlangen der FHNW befreien die Mitarbeitenden den behandelnden Arzt, die behandeln-
de Arztin von der Schweigepflicht gegeniiber dem Vertrauensarzt, der Vertrauensarztin der
FHNW, der seinerseits bzw. die ihrerseits das Arztgeheimnis wahrt.

2 Die FHNW ist berechtigt, erkrankte oder verunfallte Angestellte durch einen Vertrauensarzt,
eine Vertrauensarztin der FHNW untersuchen zu lassen.

® Als Vertrauensarzt. Vertrauensarztin der FHNW amtieren die Vertrauensarzte, Vertrauensarz-
tinnen der Vorsorgeeinrichtungen.

Versicherung und Lohnzahlung bei Unfall

' Gemass Bundesgesetz Uber die Unfallversicherung (UVG) sind alle Mitarbeitenden mit einem
Wochenpensum von mindestens acht Stunden ab Beginn des Arbeitsverhaltnisses gegen die
Folgen von Berufs- und Nichtberufsunfallen versichert. Unfalle auf dem Arbeitsweg sind einge-
schlossen. Die Wahl des Versicherers erfolgt im Einvernehmen mit der MOM.

% Mitarbeitende mit einer Anstellung von weniger als acht Arbeitsstunden pro Woche sind nur
gegen die Folgen von Berufsunfallen versichert (inklusive Unfélle auf dem Arbeitsweg). Die
FHNW macht die Mitarbeitenden beim Abschluss eines derartigen Arbeitsvertrages auf die da-
mit verbundenen Risiken aufmerksam.

® Die Pramie fiir die Berufsunfall-Versicherung geht zu Lasten der FHNW. Die Pramie fur die ob-
ligatorische Nichtberufsunfall-Versicherung wird den Mitarbeitenden verrechnet.

* Es besteht keine Versicherungsdeckung fiir die Folgen von Nichtberufsunfallen, die auf aus-
sergewodhnliche Gefahren oder Wagnisse zurtickgehen.

® Die Lohnzahlung wird in den ersten drei Monaten einer durch Unfall bedingten Absenz unver-
andert weitergefihrt. Ab dem vierten Monat wird die Versicherungsleistung ausbezahit.
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes bei Unfall

' Die Versicherung beginnt mit dem Datum der vereinbarten Arbeitsaufnahme. Der Versiche-
rungsschutz endet mit Ablauf des 30. Tages nach dem Tage, an dem der Lohnanspruch aufhort.
2 Fur Mitarbeitende, die nur gegen Berufsunfalle versichert sind (Arbeitspensum unter acht Wo-
chenstunden), endet der Versicherungsschutz mit dem letzten Arbeitstag.

Meldepflicht bei Unfall

' Berufsunfalle und Nichtberufsunfalle sind unverzlglich Gber die vorgesetzte Person der Perso-
nalfunktion zu melden. In jedem Falle wird von den Betroffenen ein Unfallformular ausgefillt, um
allféllige Versicherungsanspruche zeitgerecht geltend zu machen.

2 Unfalle, die eine Arbeitsunfahigkeit von mehr als drei Tagen zur Folge haben, sind stets arzt-
lich behandeln zu lassen. Dabei wird der behandelnde Arzt, die behandelnde Arztin auf die Ver-
sicherung aufmerksam gemacht. Ereignet sich der Unfall wahrend der Ferien, so wird gemass
Ziff. 412 die FHNW informiert.

® Das Missachten der Melde- oder Behandlungspflicht kann den Verlust von Lohnfortzahlung
und Versicherungsleistungen zur Folge haben.

Kiirzung der Versicherungsleistungen bei Unfall

Werden Versicherungsleistungen wegen Grobfahrlassigkeit oder Vorsatz gekirzt, so kann die
FHNW ihre Zahlungen im gleichen Masse herabsetzen.

Eingliederungsmanagement

Die FHNW stellt durch ein systematisches Eingliederungsmanagement sicher, dass Mitarbei-
tende nach einer krankheits- oder unfallbedingten Arbeitsunfahigkeit moglichst rasch wieder fur
die FHNW tatig sein kdnnen.

Schwangerschaft, Mutterschaft

' Bei Absenzen infolge einer arztlich attestierten Schwangerschaft richtet sich die Lohnfortzah-
lung nach den Bestimmungen uber die Lohnfortzahlung bei Krankheit. Die Lohnfortzahlung
dauert langstens bis zum Beginn des bezahlten Mutterschaftsurlaubs.

2 Die Mitarbeiterin und die FHNW vereinbaren den Zeitpunkt des Beginns des Mutterschaftsur-
laubes; dieser kann friihestens auf zwei Wochen vor dem geplanten Geburtstermin gelegt wer-
den.

® Der Mutterschaftsurlaub ist zusammenhangend zu beziehen und betragt 16 Wochen. Wihrend
des Urlaubs wird der bisherige Lohn bezahlt. Die Leistungen der Erwerbsersatzordnung fallen
dabei an die FHNW.

Militardienst, Schutzdienst, Zivildienst
' Absolvieren Mitarbeitende Militardienst, Schutzdienst, Zivildienst oder Ahnliches, so werden
folgende Entschadigungen entrichtet (pro Kalenderjahr, in Prozenten des Lohnes):

Dienste bis 4 Wochen 100 %

Dienste Uber 4 Wochen (ohne Rekrutenschule) fiir Ver- 90 %
heiratete und Ledige mit Unterstitzungspflichten

Dienste Uber 4 Wochen (ohne Rekrutenschule) fur Ledige 50 %, mindestens aber die Leistun-
ohne Unterstitzungspflichten gen der EO

Rekrutenschule separate individuelle Vereinbarung

% Die gesetzliche Erwerbsausfallentschadigung ist in den obigen Entschadigungen eingeschlos-
sen. Sie wird von der FHNW mit dem von den betroffenen Mitarbeitenden ausgefilliten amtli-
chen Formular eingefordert.

% Fiir Aktivdienst bleiben besondere Bestimmungen vorbehalten. Bei Militardienst in einer aus-
landischen Armee wird keine Vergltung geleistet.

Meldepflicht bei Dienstleistungen

Die Mitarbeitenden orientieren ihre Vorgesetzten so frih wie mdglich Uber den bevorstehenden
Militér-, Schutz- oder Zivildienst. Dauert der Dienst voraussichtlich langer als vier Wochen, so ist
dies der Personalfunktion rechtzeitig vor Dienstbeginn Gber die Vorgesetzten zu melden.
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8.14

8.15

8.16

Diensttage wahrend der Ferien oder in arbeitsfreier Zeit

Fallt der Militar-, Schutz- oder Zivildienst in die Ferien oder in aus sonstigen Griinden arbeits-
freie Zeit (ohne Feiertage), so kdnnen diese Tage zu einem spateren Zeitpunkt durch Freitage
kompensiert werden.

Anwendungsbereich der Ziffern 8.12 bis 8.14

Unter diese Bestimmungen fallt jeder Dienst in der Armee, im Militdrischen Frauendienst, im
Schutz- oder Zivildienst, fir welchen eine Erwerbsausfallentschadigung (EO) bezahlt wird und
der nicht ausdricklich als freiwillig gilt.

Lohnnachgenuss

Beim Tod von Mitarbeitenden wird den Hinterbliebenen der Lohn bis zum Ende des dritten Mo-
nats, der dem Sterbemonat folgt, weiter ausbezahlt. Als Hinterbliebene gelten jene Personen,
die gemass den Bestimmungen der massgebenden Pensionskasse Anrecht auf Hinterlassenen-
leistungen der Pensionskasse haben.
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9.1

9.2

9.3

9.4

Immaterialgiterrecht

Rechte an Erfindungen, Designs und Computerprogrammen

! Erfindungen und Designs, die von Mitarbeitenden in Austibung ihrer arbeitsvertraglichen Tatig-
keiten und in Erfillung ihrer vertraglichen Pflichten gemacht und geschaffen werden, gehdren
unabhangig von deren Schutzfahigkeit originar der FHNW.

% Die Verwertungsrechte an Computerprogrammen sowie die dazugehdrigen Dokumente und In-
formationen, die unter den Voraussetzungen nach Abs. 1 geschaffen werden, stehen der FHNW
zu. Davon ausgenommen sind Programme, die Kunstwerke oder Werkzeuge zu Kunstwerken
darstellen (Computerkunst), fiir welche die Regeln gemass Ziffer 9.2 zur Anwendung kommen.

% Jede Art der Aneignung von derartigen Rechten an Erfindungen und anderen immateriellen
Gutern oder deren Verwendung ausserhalb der FHNW ist nur im Rahmen dieser Bestimmungen
zulassig.

* Die aus der Verwertung von Erfindungen, Designs sowie Computerprogrammen erzielten Net-
toeinkiinfte fliessen an die FHNW. Sofern keine Vereinbarungen mit Dritten (wie 6ffentliche und
private Kooperationspartner etc.) bestehen, entscheidet die FHNW unter Berlicksichtigung der
Umstande des Einzelfalls tUber die Verwendung der Nettoeinkiinfte. Die bei der FHNW verblei-
benden Nettoeinkilinfte werden grundsatzlich wie folgt aufgeteilt:

= ein Drittel geht an den/die Erfinder/in, den/die Designer/in oder den/die Programmierer/in

= zwei Drittel verbleiben bei der FHNW, die diesen Betrag zwischen der Fachhochschule und
den beteiligten Organisationseinheiten aufteilen kann.

® Die Verwendung der Forschungsergebnisse zu wissenschaftlichen Zwecken durch die FHNW

muss jedoch in jedem Fall gewahrleistet sein, sofern keine Vereinbarungen mit Dritten oder mit

Mitarbeitenden entgegenstehen.

® In jedem Fall behalten die Mitarbeitenden den gesetzlichen Anspruch, als Erfinder/in, Desig-

ner/in oder Programmierer/in genannt zu werden.

Urheberrecht

' Durch Urheberrecht geschiutzte Werke (mit Ausnahme der Computerprogramme gemass Ziffer
9.1), welche die Mitarbeitenden bei Austubung ihrer arbeitsvertraglichen Tatigkeiten und in Erfll-
lung ihrer vertraglichen Pflichten schaffen, stehen dem/der Urheber/in zu, sofern tiber ihre Uber-
tragung an die FHNW nicht eine Vereinbarung abgeschlossen worden ist.

% Die aus der Verwertung von Urheberrechten erzielten Nettoeinkilnfte fliessen an den/die Urhe-
ber/in, sofern keine Vereinbarungen mit Dritten (wie 6ffentliche und private Kooperationspartner
etc.) entgegenstehen.

® In jedem Fall behalten die Mitarbeitenden das Recht, als Urheber/in genannt zu werden, und
die FHNW das Recht, das Urheberrecht innerhalb der Fachhochschule unentgeltlich zu nutzen.

Rechte an Know-how

Die Mitarbeitenden dirfen ihnen bekannt gewordene, die FHNW oder ihre Vertragspartner
betreffende Tatsachen, Informationen und Erfahrungen in technischen, organisatorischen und
wirtschaftlichen Belangen Dritten nicht zuganglich machen, mitteilen oder persénlich zum Nach-
teil der FHNW oder ihrer Kunden verwenden, sofern diese Tatsachen, Informationen und Erfah-
rungen entweder ausdricklich als vertraulich gekennzeichnet sind oder die FHNW bzw. ihre
Vertragspartner ein offensichtliches Geheimhaltungsinteresse haben. Auch nach Beendigung ih-
res Arbeitsvertrages mit der FHNW bleiben sie in diesem Ausmass zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet.

Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten

! Mitarbeitende, die an der Schaffung eines Immaterialgutes gemass Ziff. 9.1 (Erfindung, De-
sign, Computerprogramm) mitgewirkt haben (Schépfer/innen), haben die Entstehung von Imma-
terialglitern umgehend an die vorgesetzte Person zu melden.

2 Schopfer/innen sind verpflichtet, beim Verfahren zum Schutz von Immaterialgttern sowie beim
Verwertungsprozess mitzuwirken.

® Schépfer/innen diirfen den Schutz von Immaterialgiitern nicht durch vorzeitige Verdffentlichun-
gen oder in anderer Weise beeintrachtigen. Bei einer Zusammenarbeit mit Dritten ist die Frage
der Geheimhaltung bis zum Schutz des Immaterialgutes vertraglich zu regeln. Eine anschlies-
sende Veroffentlichung durch Schépfer/innen muss dabei gewahrleistet bleiben. Der Schutz des
Immaterialgutes darf eine Veréffentlichung nicht unnétig verzogern.
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9.5

9.6

9.7

9.8

Verwertung von Immaterialgiitern

' Die Fachhochschule klart so rasch als mdglich ab, ob ein bei ihr geschaffenes Immaterialgut
gemass Ziff. 9.1 (Erfindung, Design, Computerprogramm) wirtschaftlich verwertbar und ob eine
Verwertung wunschbar ist.

2 Entscheidet sich die Fachhochschule gegen die Verwertung, so teilt sie dies dem/der Schop-
fer/in umgehend mit. Der/die Schopfer/in kann die Abtretung dieses Immaterialgutes oder der
Befugnis zur ausschliesslichen Verwendung dieses Computerprogrammes verlangen. Die Bedin-
gungen der Abtretung werden einvernehmlich festgelegt. Bei Computerprogrammen kénnen die
Abtretung nur Schoépfer/innen verlangen, die an der Entwicklung massgeblich mitgewirkt haben.
® Die Fachhochschule verwertet die bei ihr geschaffenen Immaterialgiiter im Rahmen ihrer ver-
fugbaren Mittel. Die Durchfiihrung der Verwertung kann Dritten Gbertragen werden.

* Den Urheberinnen und Urhebern, Erfindenden, Schoépfenden und Programmierenden soll aus
den bei der FHNW liegenden Verwertungs- und/oder Eigentumsrechten kein Nachteil fir die
weiteren akademischen Tatigkeiten an anderen Universitaten erwachsen.

® Diesem Umstand ist im Interesse der Betroffenen beim Abschluss von Vereinbarungen mit
Dritten Rechnung zu tragen.

® Unter Vorbehalt der bereits verwerteten Rechte setzt sich die FHNW im Interesse der Betrof-
fenen fir eine rasche Freigabe der entsprechenden Verwertungsrechte unter fairen Bedingun-
gen ein.

Berechnung von Nettoeinkiinften

Der fir eine allféllige Gewinnbeteiligung massgebende Gewinn ergibt sich aus der Differenz
zwischen den Bruttoeinnahmen und den gesamten Ausgaben. Als Bruttoeinnahmen gelten alle
Bareinnahmen und alle anderen verwertbaren geldwerten Leistungen, die als Gegenleistung fir
die Gewahrung von Rechten an einem Immaterialgut anfallen. Als Ausgaben gelten alle extern
getatigten und noch zu erwartenden Ausgaben der Fachhochschule fiir den Schutz und die
Verwertung des Immaterialgutes sowie allfallige Steuern. Die Fachhochschule kann zusatzlich
einen angemessenen Anteil an den internen Kosten fur den Schutz und die Verwertung des
Immaterialgutes in Rechnung stellen.

Anmeldung von Schutzrechten

Entschliesst sich die FHNW zur Anmeldung von Schutzrechten oder ist sie an der Anmeldung
beteiligt, so gewahrt sie den Erfindenden oder Urheberinnen, Urherber der FHNW in Anerken-
nung ihrer Leistungen eine Pramie von CHF 31000 fur die im Schutzrecht erstgenannte Person
und CHF 2(000 fir jede weitere Person.

Publikation und Geheimhaltung

! Bei Vereinbarungen mit Dritten ist das Recht der Mitarbeitenden auf wissenschaftliche Publika-
tionen zu gewahrleisten.

2 Geheimhaltungsvereinbarungen mit Dritten sind zeitlich zu beschranken und sollen die Anmel-
dung von Schutzrechten oder andere Massnahmen zum Schutz des geistigen Eigentums er-
moglichen.

* Weitere Einschrankungen der wissenschaftlichen Publikation von Mitarbeitenden sind aus trif-
tigem Grund und im Einverstandnis mit den Betroffenen moglich. Dabei sind allfallige gegenlau-
fige Interessen der FHNW zu bericksichtigen.
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10

Berufliche Vorsorge

' Sofern die Mitarbeitenden die statutarischen Bedingungen erfiillen, werden sie bei der/den
Vorsorgeeinrichtung/en der FHNW gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invaliditat und
Tod versichert.

% Die von den vorangehenden Institutionen durch die FHNW tUbernommenen Mitarbeitenden
verbleiben in der jeweiligen bisherigen Vorsorgeeinrichtung zu den gleichen Bedingungen versi-
chert, wie sie fiir das jeweilige Staatspersonal gelten.

® Neu eintretende Mitarbeitende werden je nach Standort ihres Hauptarbeitsortes in der Aargau-
ischen Pensionskasse APK, bei der Vorsorgestiftung VMS/SMPV, in der Basellandschaftlichen
Pensionskasse BLPK oder in der Pensionskasse des Kantons Solothurn versichert, und zwar zu
den gleichen Bedingungen, wie sie flr das jeweilige Staatspersonal gelten.

* Spatestens ab dem 1. Januar 2011 werden alle Mitarbeitenden unabhzngig von ihrem Arbeits-
ort in der gleichen Pensionskasse versichert. Die Vertragsparteien wahlen, unter Berucksichti-
gung der Vorgaben des Staatsvertrages, durch einen Zusatz zum GAV die entsprechende Kas-
se und legen Eckwerte fir den Anschlussvertrag fest.

° Bezlglich Pensionierung/vorzeitiger Pensionierung gelten bis zur Festlegung der neuen Vor-
sorgeldsung (gemass Abs. 4) die gleichen Regelungen wie jene flr das Staatspersonal, das in
der entsprechenden Vorsorgeeinrichtung versichert ist.
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11.1

11.2

11.3

1.4

11.5

11.6

11.7

Rechte und Pflichten der Mitarbeitenden

Pflichten der Mitarbeitenden

' Die Mitarbeitenden sind zur personlichen Arbeitsleistung verpflichtet. Sie flihren die ihnen
Ubertragenen Aufgaben sorgfaltig, gewissenhaft und wirtschaftlich aus und wahren dabei in gu-
ten Treuen die berechtigten Interessen der FHNW.

Ablehnung von Vorteilen

' Die Mitarbeitenden diirfen weder direkt noch indirekt Geschenke oder andere Vorteile anneh-
men, die in Zusammenhang mit dem Arbeitsverhaltnis stehen. Weder fiir sich noch fiir andere
dirfen sie solche fordern oder sich versprechen lassen.

% Von diesem Verbot ausgenommen ist die Annahme von Geschenken von geringem Wert so-
wie von wissenschaftlichen und kulturellen Auszeichnungen.

Pflicht zur Verschwiegenheit

! Mitarbeitende sind verpflichtet zur Verschwiegenheit Giber Angelegenheiten, bei denen die
FHNW ein Interesse an der Vertraulichkeit hat (wie Geschaftsgeheimnisse der FHNW oder von
Geschaftspartnern, nicht zur Veréffentlichung bestimmte Forschungsergebnisse, personenbe-
zogene Informationen etc.), oder die gemass besonderer Vorschrift geheim zu halten sind.

% Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung des Arbeitsverhaltnisses bestehen.

% Keine Verschwiegenheitspflicht besteht in Fallen, in denen die Gesetzgebung die Aussage-
oder Publikationspflicht vorsieht.

Meldepflicht

' Die Mitarbeitenden geben eine Zustelladresse bekannt, an welche jegliche Art von Mitteilun-
gen rechtmassig erfolgen kann.

% Sie melden der Personalfunktion sofort alle Anderungen in ihren persénlichen Verhaltnissen
wie Zivilstand, Geburt von Kindern, Unterhaltspflicht, Biirgerort und Wohnadresse, militérische
Einteilung usw. Ebenso geben sie nach einem Militar- oder Zivilschutzdienst und Ahnlichem un-
verzuglich die Meldekarte ab.

Ausspracherecht

' Fiihlen sich Mitarbeitende in ihrer Persénlichkeit oder in der Ausubung ihrer Arbeit durch das
Verhalten anderer Mitarbeitender oder Vorgesetzter beeintrachtigt, so versuchen sie, diese Un-
stimmigkeiten in direkter Aussprache mit den Beteiligten zu beseitigen. Wenn diese Aussprache
nicht zum gewunschten Ergebnis fuhrt, kdnnen sie sich mit ihren Anliegen jederzeit an ihre di-
rekten Vorgesetzten, an die nachsthéheren Vorgesetzten oder an die Personalfunktion wenden.

2 Sofern auch diese Massnahmen zu keinem befriedigenden Ergebnis flhren, kdnnen die Mitar-
beitenden die Mitwirkungsorganisation Mitarbeitende (MOM) ihrer Hochschule oder Vertre-
ter/innen der vertragsschliessenden Personalverbande einbeziehen.

Arbeitsgerate und Material

! Ist nichts anderes generell oder individuell verabredet, so stellt die FHNW den Mitarbeitenden
Gerate und Material zur Verfiigung, welche diese zur Arbeit bendétigen.

2 Falls die Mitarbeitenden im Einverstandnis mit der FHNW eigene Gerate oder eigenes Material
fur die Ausflhrung der Arbeit ben(tzen, sind sie dafir angemessen zu entschadigen, sofern
nichts anderes generell oder individuell verabredet ist.

Verwendung von Internet und E-Mail

' Die FHNW stellt den Mitarbeitenden die fiir die interne und externe Kommunikation notwendi-
gen Hilfsmittel zur Verfugung. Die Mitarbeitenden sind fur die sorgfaltige Verwendung dieser
Kommunikationsmittel verantwortlich.

2 |hr Gebrauch [ unabhangig ob am Arbeitsplatz innerhalb der FHNW oder bei mobil zur Verfii-
gung gestellten Arbeitsmitteln [Tist nur fur die Erfillung der Aufgaben der Mitarbeitenden ge-
mass Arbeitsvertrag vorgesehen. Davon ausgenommen ist die die FHNW nicht belastende, ge-
legentliche Nutzung fur nicht verschiebbare persénliche Kommunikation.

* Die FHNW behalt sich vor, die Verwendung des Internet-Zugangs sowie des E-Mail-Systems
unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und im Rahmen des zwischen der FHNW und
der MOM vereinbarten IT-Reglementes zu Uberprifen. Der Missbrauch dieser Kommunikati-
onsmittel wird geahndet.
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11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

Entgeltliche Beschiaftigung ausserhalb der FHNW (Nebenbeschiftigung)

' Die Fachhochschule ermoglicht selbstandige oder unselbstandige entgeltliche Beschaftigun-

gen, die der Vernetzung und dem Ansehen der FHNW und der Mitarbeitenden férderlich sind.

Diese durfen den Interessen der Fachhochschule jedoch nicht zuwider laufen.

% Dabei gelten folgende Regeln:

a) Die entgeltliche Beschaftigung ausserhalb der FHNW ist grundsatzlich erlaubt, solange sie
die berufliche Leistungsfahigkeit nicht beeintrachtigt und nicht gegen die legitimen Interes-
sen der FHNW verstosst.

b) Ist der/die Mitarbeitende zu mehr als 50% an der FHNW beschéaftigt, so ist jede entgeltliche
Beschaftigung ausserhalb der FHNW rechtzeitig und vollstandig der Anstellungsinstanz mit-
zuteilen. Allfallige Auflagen oder Einwande der FHNW sind innerhalb von langstens drei
Monaten zu formulieren. Bei Uneinigkeit kommen Ziff. 15.2 und 15.3 zur Anwendung.

c) Marketing und Verkauf fiir diese Beschaftigung diirfen nicht unter dem Namen der FHNW
erfolgen.

d) Die Einnahmen aus dieser Beschaftigung verbleiben grundsatzlich bei den Mitarbeitenden.
Die Rechnungsstellung darf nicht tGber die FHNW erfolgen.

e) Falls fir diese Beschaftigung Leistungen von der FHNW bezogen werden (Arbeitsleistungen
oder Infrastruktur), so erfolgt die Rechnungsstellung zu Vollkosten, und es besteht eine
schriftliche Meldepflicht.

f) Falls aus dieser Beschaftigung Leistungen an die FHNW erbracht werden (nur mdglich,
wenn diese Leistungen nicht zu den Aufgaben der betreffenden Mitarbeitenden gehdren), so
erfolgt die Rechnungsstellung zu Marktpreisen, und es besteht eine schriftliche Meldepflicht.

Ausiiben von 6ffentlichen Amtern

Vor Ubernahme eines &ffentlichen Amtes informieren die Mitarbeitenden die jeweilige Hoch-
schulleitung. Eine allfallige Entschadigung steht den Mitarbeitenden zu. Falls die Ausiibung des
offentlichen Amtes zu einem erheblichen Freistellungsbedarf fuhrt, treffen die jeweilige Hoch-
schulleitung und die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter eine entsprechende Vereinbarung.

Arbeitszeugnis

' Mitarbeitende erhalten auf Verlangen ein Zwischenzeugnis. Sie haben Anspruch auf ein
Schlusszeugnis, das sich Uber die Art und Dauer des Arbeitsverhaltnisses sowie Uber ihre Leis-
tung und ihr Verhalten ausspricht.

2 Zwischenzeugnisse sind innert Monatsfrist auszustellen, das Schlusszeugnis spatestens auf
den letzten Arbeitstag.

3 Zeugnisse werden transparent und wohlwollend verfasst.

* Wiinschen dies die Mitarbeitenden, so hat sich das Zeugnis auf Angaben Uber die Art und
Dauer des Arbeitsverhaltnisses zu beschranken.

Verantwortlichkeit, Haftung

' Die FHNW versichert die Mitarbeitenden gegen Schaden, die sie in AusUbung ihrer Arbeit ge-
genuber Dritten verursachen. Die Versicherungspramien tragt die Arbeitgeberin.

% Die Mitarbeitenden haften gegeniiber der FHNW fiir Schaden, die sie ihr aus absichtlicher oder
grobfahrldssiger Pflichtverletzung verursachen. Die Mitglieder der Direktion haften gegenuber
der FHNW fur Schaden, die sie ihr aus absichtlicher oder fahrlassiger Pflichtverletzung verursa-
chen.

3 Jeder Schadenfall ist sofort der Personalfunktion zu melden.

Rechtsbeistand

' Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf einen Rechtsbeistand, wenn sie in Ausiibung ihrer
dienstlichen Tatigkeit

a) als Beschuldigte, Opfer oder Geschadigte in ein Strafverfahren verwickelt werden;

b) als Opfer oder Geschadigte einen Schaden erleiden, dessen Ersatz sie einfordern.

% Haben die Mitarbeitenden durch eine strafrechtlich relevante Handlung offensichtlich vorsatz-
lich Dienstpflichten verletzt, besteht kein Anspruch auf einen Rechtsbeistand.

¥ Stellt sich wahrend oder nach Abschluss des Verfahrens heraus, dass Dienstpflichten vorsatz-
lich oder grobfahrlassig verletzt wurden, kann der Anspruch auf Rechtsbeistand widerrufen wer-
den. Die bereits erbrachten Leistungen werden zurlickgefordert oder verrechnet.
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* Die betroffene Person kann die anwaltliche Vertretung zu standesublichen Tarifen selber
bestimmen.
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12

12.1

12.2

12.3

124

Sozialpartnerschaft

Vertragsparteien

Der vorliegende GAV wird von den folgenden Parteien abgeschlossen:

Als Arbeitgeberin:

= Fachhochschule Nordwestschweiz, vertreten durch den Fachhochschulrat
Als Personalverbande:

= ALV Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrerverein

= ASPV, Aargauer Staatspersonalverband

» FHCH, Verband Fachhochschuldozierende Schweiz

» FSS, Freiwillige Schulsynode Basel

= LSO, Verband Lehrerinnen und Lehrer Solothurn

= Solothurnischer Staatspersonalverband

= transfair, christliche Gewerkschaft Service Public und Dienstleistungen Schweiz
= Verband des Staats- und Gemeindepersonals des Kantons Basel-Landschaft
= vpod, Schweizerischer Verband des Personals 6ffentlicher Dienste

Zusammenarbeit der Vertragsparteien

' Die Arbeitgeberin und die vertragsschliessenden Personalverbande tauschen regelmassig In-
formationen Uber ihre Ziele und Absichten aus. Damit soll das gegenseitige Verstandnis gefor-
dert werden.

% Die Arbeitgeberin informiert die vertragsschliessenden Personalverbande und die Mitarbeiten-
den rechtzeitig Uber Veranderungen und Neuerungen sowie Uber geplante strategische und o-
perative Entscheide, die Stellenaufhebungen zur Folge haben kénnen oder Anderungen der Ar-
beitsbedingungen bzw. der Arbeitsorganisation bewirken.

® Die Arbeitgeberin stellt den vertragsschliessenden Personalverbanden im angemessenen
Rahmen Raum fir gut sichtbare Informationswande und andere Informationsmittel zur Verfu-
gung. Die GAVKO (Ziff. 12.3) regelt die Details, insoweit sie nicht direkt zwischen der Kommuni-
kationsstelle der FHNW und der Verhandlungskommission Mitarbeitende geregelt werden kon-
nen.

GAV-Kommission (GAVKO)

' Es wird eine GAV-Kommission (GAVKO) eingesetzt. Sie besteht aus je drei Vertreterinnen,
Vertretern der Arbeitgeberin und der Arbeitnehmendenseite. Die beiden Seiten haben das
Recht, fiir spezifische Fragen weitere Personen beizuziehen.

% Die GAVKO wird auf Antrag der Vertragsparteien oder aus eigener Initiative tétig. Sie tiber-
wacht die Anwendung des GAV und behandelt Streitigkeiten (Auslegung und Anwendung des
GAV) sowie die Weiterentwicklung des GAV.

% Die GAVKO kann fiir Vorabklarungen und Vorarbeiten Ad-hoc-Ausschiisse bilden.
* Einzelheiten werden in einer besonderen Regelung festgehalten.

Aufgaben der GAVKO
Die GAVKO nimmt insbesondere die folgenden Aufgaben wahr:
a) Uberwachung der Anwendung des GAV und der Ausfiihrungsbestimmungen

b) Unterbreiten von Vorschlagen beziiglich Anderung des GAV und mitgeltender Reglemente
zuhanden der Vertragsparteien

c) Unterbreiten von Vorschlagen bezliglich Erneuerung des GAV in gekiindigtem, respektive
vertragslosem Zustand, solange sich die Vertragsparteien tiber den Fortbestand der parita-
tischen Kommission einig sind

d) Genehmigung der Abrechnung Uber die Verwendung der Solidaritatsbeitrage

e) Erarbeiten von Lésungsvorschlagen bei allgemeinen Streitigkeiten der Vertragsparteien aus
dem GAV

f)  Anwendung von Ziff. 14.2 Abs.2
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g) Stellungnahme zur Rahmenregelung fir die hochschulspezifischen Regelungen zur An-
rechnung der Leistungen in der Planung der FH - Leistungsbereiche Ausbildung und Wei-
terbildung (Ziff. A 3.8.2).

12.5 Friedenspflicht

Die Vertragsparteien anerkennen die Bedeutung des Arbeitsfriedens. Sie verpflichten sich zur
Wahrung des Arbeitsfriedens, soweit es sich um Gegenstande handelt, die in diesem GAV ge-
regelt sind.

12.6 Verzicht auf Kampfmassnahmen

Kampfmassnahmen wie Streik, Warnstreik, Pressekampagnen oder Aussperrung sind ausge-
schlossen, soweit Punkte betroffen sind, die im GAV geregelt sind. Die vertragsschliessenden
Personalverbande verpflichten sich, in diesem Sinne auf ihre Mitglieder einzuwirken.

12.7 Einigungsgesprache
Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei drohender oder eingetretener Verletzung der Frie-
denspflicht Einigungsgesprache zu fihren.

12.8 Schiedsgericht

' Ein Schiedsgericht entscheidet in folgenden Fallen endgliltig Gber Streitigkeiten zwischen den
Vertragsparteien, Gber welche auf anderen Wegen keine Einigung erzielt wurde:

a) Auslegung und Anwendung der schuldrechtlichen Bestimmungen;

b) Auslegung und Anwendung der normativen Bestimmungen, die Gber den Einzelfall hinaus
Bedeutung haben (kollektive Streitigkeiten)

c) die Festsetzung der Lohnmassnahmen bei Nichteinigung in den Lohnverhandlungen gemass
Ziffer 12.9.

d) allfallige Sanktionen und Massnahmen, falls das Schiedsgericht eine Vertragsverletzung fest-
stellt.

% Das Schiedsgericht setzt das anzuwendende Prozessverfahren selbst fest. Soweit nicht ab-
weichende Regelungen vereinbart sind, gelten das Konkordat vom 27. Marz 1969 Uber die
Schiedsgerichtsbarkeit sowie subsidiar die Bestimmungen der Zivilprozessordnung des Kantons
Aargau. Das Verfahren soll mdglichst einfach sein, doch haben die Parteien in jedem Fall An-
spruch auf ein schriftlich begriindetes Urteil.

* Soweit sich die Vertragsparteien nicht auf ein anderes Schiedsgericht verstandigt haben, amtet
das Einigungsamt des Kantons Aargau als vertragliches Schiedsgericht.

* Wahrend der Hangigkeit eines Schiedsgerichtsverfahrens unterlassen die Vertragsparteien 6f-
fentliche Stellungnahmen zum Streitgegenstand.

12.9 Lohnverhandlungen
' Die FHNW (Direktion und Leitung Personal) und die Verhandlungskommission Mitarbeitende
verhandeln alljahrlich im Herbst Uber die Lohnmassnahmen per 1. Januar des Folgejahres. Er-
gebnisse der Lohnverhandlungen sind:

a) Anpassungen der Lohnbandgrenzen

b) Generelle Anpassungen der Léhne, ggf. unterteilt in einen Teil Teuerungsausgleich und
einen Teil dariiber hinausgehende generelle Lohnanpassungen

c) Betrag, der fir individuelle Lohnanpassungen eingesetzt wird (daftir wird in der Regel
mindestens der im Folgejahr erwartete so genannte Mutationsgewinn eingesetzt)

d) Kriterien und deren Gewichtung fiir die Zuteilung der individuellen Lohnanpassungen
(ab Herbst 2008).

2 Massgebende Faktoren in den Verhandlungen sind im Wesentlichen:

a) die Lohnentwicklung in den 6ffentlichen Verwaltungen der Tragerkantone sowie in der
Privatwirtschaft der Region Nordwestschweiz

b) die finanzielle Lage und die erwartete finanzielle Entwicklung der FHNW
c) die Entwicklung des Landesindexes der Konsumentenpreise.

° Bei Nichteinigung kann das Schiedsgericht geméass GAV Ziffer 12.8 angerufen werden.
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12.10

12.11

12.12

* Die Anpassung der Lohnbandgrenzen fiihrt nicht automatisch zu Anpassungen der individuel-
len Léhne (ausgenommen sind bloss diejenigen Individualléhne, die wegen einer Anpassung
des Positionsanteils unter den minimalen Lohn fallen).

® Generelle Lohnanpassungen werden grundsatzlich allen Mitarbeitenden gewahrt. Diejenigen
Mitarbeitenden mit einem Besitzstandslohn, also einem Lohn, der oberhalb des maximalen Er-
fahrungs- und Leistungsanteils liegt, erhalten bloss die tber den Teuerungsausgleich hinausge-
hende generelle Lohnanpassung. Keine generelle Lohnanpassung erhalten diejenigen Mitarbei-
tenden, die sich in einem gekiindigten Arbeitsverhaltnis befinden, deren befristeter Arbeitsver-
trag vor dem 1. April des laufenden Jahres ablauft oder deren Erfahrungs- und Leistungsanteil
im betreffenden Jahr gemass Ziff. A1.6 reduziert wird.

® Die Zuteilung der individuellen Anpassung erfolgt gemass den Bestimmungen von Ziff. A1.10.
Der Mitwirkungsrat MOM wird Uber das Ergebnis der individuellen Anpassungen informiert und
hat die Méglichkeit korrigierend zu intervenieren, falls die Ergebnisse der Salarverhandlungen
nicht umgesetzt oder die Bestimmungen Uber die individuelle Anpassung nicht eingehalten wer-
den.

" Die Leitung Personal informiert den Mitwirkungsrat MOM ausserdem regelmassig Uber die
Verwendung der Reserveposition.

® Die Leitung Personal stellt dem Mitwirkungsrat MOM und der GAVKO zusatzlich die Lohnban-
der fiir die Funktionsstufen 11 bis 19 mit eingetragenen individuellen Positionen ([Sternenhim-
mell) sowohl vor als auch nach erfolgter individueller Lohnanpassung zur Verfligung.

® Schliesslich informiert die Leitung Personal den Mitwirkungsrat MOM (Jin anonymisierter Form
[Jiber die Anzahl Personen, deren Erfahrungs- und Leistungsanteil reduziert wird (Ziff. A1.6)
oder unterhalb des minimalen Erfahrungs- und Leistungsanteils liegt, sowie tber die Griinde,
die zu dieser Massnahme gefuhrt haben.

Weiterentwicklung des Lohnsystems

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Erfahrungen mit dem Lohnsystem (Ziff. 7 und Anhang
A) nach Abschluss von zwei Jahren gemeinsam zu evaluieren und im Jahr 2009 Verhandlungen
Uber die Weiterentwicklung des Lohnsystems aufzunehmen.

Vertragsanderung

' Die Vertragsparteien konnen den vorliegenden GAV und seine Anhange jederzeit in gegensei-
tigem Einversténdnis andern. Die Anderungen bediirfen der schriftlichen Form.

Solidaritatsbeitrag
' Alle diesem GAV unterstellten Mitarbeitenden unterstehen der Solidaritatsbeitragspflicht.

2 Die Einzelheiten tiber die Hohe, eine allfallige Befreiung, den Einzug und die Verwendung der
Solidaritatsbeitrage sind im Anhang zum GAV geregelt.
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13.1

13.2

13.3

Betriebliche Mitwirkung

Grundsatz

' Den Sozialpartnern ist es ein wichtiges Anliegen, die mit dem Abschluss dieses GAV bekraftig-
te Sozialpartnerschaft auch durch die Mitwirkung der Mitarbeitenden auf der betrieblichen Ebe-
ne zu férdern und weiter zu entwickeln.

% Die Grundsatze der betrieblichen Mitwirkung werden nicht bloss in den formellen Mitwirkungs-
organen auf Stufe Fachhochschule und Hochschulen bzw. Services FHNW gelebt, sondern
auch in den Ubrigen Organisationseinheiten der FHNW (Institute und Abteilungen).

® Die Kandidatur, Annahme und Auslbung eines Mandates im Rahmen der betrieblichen Mitwir-
kung oder in einem Personalverband darf von der Arbeitgeberin nicht behindert werden, und es
durfen den Mitarbeitenden aus ihrem Engagement keine Nachteile erwachsen.

Mitwirkungsorganisation Mitarbeitende (MOM)
' Die Mitarbeitenden bilden eine Mitwirkungsorganisation Mitarbeitende (MOM).
% Die MOM konstituiert sich selber im Rahmen der Bestimmungen im Anhang A4.

* Die Einzelheiten Uber die Wahl, die Organisation, die Aufgaben, die Mitwirkungsrechte und die
Mitwirkungsgebiete sind im Anhang zum GAV geregelt.

Kiindigungsschutz fiir Mitglieder der MOM

Die Kiindigung des Arbeitsverhaltnisses durch die FHNW ist unzulassig, wenn sie im Zusam-
menhang steht mit der Tatigkeit als Interessenvertreter/in der Mitarbeitenden (vgl. Ziff. 3.10 Abs.
5).
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14.1

14.2

14.3

144

14.5

Entlassungen aus strukturellen und wirtschaftlichen Griinden,
Sozialplan

Grundsatz

Bei Entlassungen aus strukturellen und wirtschaftlichen Griinden sollen menschliche und wirt-
schaftliche Harten fir die Mitarbeitenden weitgehend vermieden werden. Als Entlassungen gel-
ten auch wesentliche, unfreiwillige Pensumsreduktionen.

Information, Recht auf Mitsprache, Einschaltung der GAVKO

' Die im Betrieb vorgesehenen Massnahmen sind der MOM vorzulegen, sobald mehrere Perso-
nen betroffen sind und die Planung der Arbeitgeberin eine gesamte Ubersicht erlaubt. Der MOM
ist eine angemessene Frist einzurdumen, um Vorschlage einzureichen und Verhandlungen zu
fuhren.

% Sobald mehr als 10 Mitarbeitende (Stellenprozente) oder 30 Mitarbeitende (Kopfe) betroffen
sind, so werden die im Betrieb vorgesehenen Massnahmen in der GAVKO verhandelt.

® Die FHNW informiert die zustandige Behérde gemass den geltenden gesetzlichen Vorschrif-
ten.

Vermeidung von Entlassungen, Massnahmen zur Erhaltung von Arbeitsplatzen

Die FHNW ergreift und bietet Massnahmen an, mit welchen Entlassungen so weit als mdglich
vermieden werden koénnen, so insbesondere

= Fdérderung von freiwilliger Reduktion des Beschaftigungsgrades; dabei gilt:

Die Ruckkehr zum urspriinglichen Beschaftigungsgrad wird ermdéglicht, wenn die wirtschaft-
liche Lage sich beruhigt hat oder in einem spateren Zeitpunkt in der gleichen Funktion wie-
der Vakanzen entstehen.

Bei spaterer allfalliger Entlassung aus wirtschaftlichen Grinden innert drei Jahren nach der
Reduktion ist der urspriingliche Beschaftigungsgrad fir die Berechnung von Anspriichen
massgebend.

Die versicherte Besoldung kann in der Pensionskasse auf bisherigem Niveau weiter gefuhrt
werden.

= Foérderung FHNW-interner Wechsel
» Innerbetriebliche und gezielte externe Umschulungen
= Hilfe bei der Stellensuche, Outplacementberatung

= Ausrichtung von Lohndifferenzzahlungen fir eine begrenzte Zeit gemass Ziffer 14.5, wenn
eine tiefer entléhnte Stelle gefunden werden kann.

Weiterbeschaftigung innerhalb der FHNW

Werden Arbeitsplatze aufgehoben, so soll den betroffenen Mitarbeitenden in erster Linie und
soweit als moglich eine andere angemessene Beschaftigung innerhalb der FHNW angeboten
werden. In solchen Fallen wird der Lohnbesitzstand fiir die Dauer von zwdlf Monaten ab Stel-
lenwechsel gewahrt.

Massnahmen bei Entlassungen
! Erstreckung der Kiindigungsfrist

Far Mitarbeitende (ohne Dozierende), die aus wirtschaftlichen Griinden entlassen werden, wird
die Kiindigungsfrist auf sechs Monate verlangert.

2 Verklrzung der Kiindigungsfrist

Mitarbeitende, die aus wirtschaftlichen Grinden entlassen werden und die wahrend der Kindi-
gungsfrist eine neue Stelle antreten, kdnnen den Arbeitsvertrag auf Wunsch kurzfristig per Ende
des Kalendermonats auflésen.

3 Vorzeitige Pensionierung

Nach Mdéglichkeit wird eine vorzeitige Pensionierung ermdglicht. Hierzu wird ggf. eine Aufhe-
bungsvereinbarung geschlossen, welche den Pensionierungszeitpunkt, die Verstarkung des Al-
tersguthabens und die Ausrichtung einer AHV-Ersatzrente regelt.

4 Lohndifferenzzahlung
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14.6

Mitarbeitende, die alter als sind 45 Jahre und aus wirtschaftlichen Grinden entlassen werden,
haben im Rahmen der nachstehenden Regeln Anrecht auf eine befristete Differenzzahlung zum
Ausgleich der Einkommensverluste bei Antritt einer tiefer entldhnten Stelle. Die Differenzzah-
lung erfolgt langstens wahrend zwei Jahren nach Austritt bis zum Betrag, der 90% des bisheri-
gen Netto-Einkommens entspricht. Wird keine Stelle gefunden, erfolgt nach Auslaufen der An-
spruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschadigung eine befristete Differenzzahlung in der H6-
he der Arbeitslosenentschadigung. Die Befristung ergibt sich aus dem maximalen Betrag der
Differenzzahlung der zur Verfliigung steht.

Bei einer friheren Reduktion des Beschaftigungsgrads gemass Ziffer 14.3 wird bei einer spate-
ren Entlassung der urspriingliche Beschaftigungsgrad fiir die Berechnung der Anspriiche he-
rangezogen.

Wurde die Kindigungsfrist gemass Absatz 1 verlangert, wird die Verlangerung an die Ansprui-
che auf Lohndifferenzzahlung angerechnet.

Der maximale Betrag der Lohndifferenzzahlung wird folgendermassen bestimmt:
Die Anzahl Altersjahre Gber 40 und die Anzahl Dienstjahre werden addiert.

Summe Maximaler Betrag der Differenz-
zahlung

<15 3 Monatsléhne

ab 15 5 Monatsléhne

ab 20 6 Monatsléhne

ab 25 7 Monatsléhne

ab 30 8 Monatsléhne

ab 35 9 Monatsléhne

ab 40 10 Monatsléhne

Ausgliederungen

' Die Fachhochschule Nordwestschweiz wird bei allfalligen Ausgliederungen von Aufgaben im
Bereich Hausdienst/Reinigung mit dem Gbernehmenden Unternehmen vereinbaren, die betrof-
fenen Mitarbeitenden zu (ibernehmen (soweit sie diesen Ubergang nicht ablehnen), wéahrend
zwolf Monaten nach den Bestimmungen dieses GAV weiter zu beschaftigen und anschliessend
zu garantieren, dass die Mindestldhne der FHNW nicht unterschritten werden und eine gleich-
wertige Lohnfortzahlung wie im vorliegenden GAV bei Krankheit gewahrleistet wird. Mitarbeiten-
de, deren Arbeitsverhaltnis nicht Gbergeht, werden nach Mdéglichkeit von der Fachhochschule
weiter beschaftigt oder nach den Bestimmungen dieses GAV gekiindigt (Kiindigung durch die
FHNW aus wirtschaftlichen Griinden).

% Bei der allfalligen Ausgliederung von anderen Betriebsteilen werden die Vertragsparteien
rechtzeitig informiert. Sie kdnnen Verhandlungen Uber die Festlegung von Rahmenbedingungen
verlangen, wenn ein besonderes Schutzinteresse geltend gemacht werden kann.
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Schluss- und Ubergangsbestimmungen

Mitgeltende Reglemente

Der normative Teil des GAV verweist auf die folgenden Reglemente, die zwischen den vertrags-
schliessenden Parteien vereinbart werden und gleichermassen fir alle Mitarbeitenden mitgelten:

» Arbeitszeitreglement fiir Mitarbeitende mit Zeiterfassung

= Reglement zur Teilzeitarbeit

= Personalentwicklung (inkl. Sabbaticals)

= Regelung Pensenplanung, Arbeitszeitregelung fir Personen ohne Zeiterfassung

Der normative Teil des GAV verweist auf weitere Reglemente, die mit der MOM vereinbart wer-
den und die gleichermassen fir alle Mitarbeitenden mitgelten:

= Spesenreglement

= |T-Reglement

Einsprache

Gegen sie betreffende personalrechtliche Entscheide kénnen die Mitarbeitenden, nachdem sie
das Ausspracherecht gemass Ziffer 11.5 ausgelibt haben und auch der freiwillige Beizug der
MOM oder von Vertreterinnen, Vertretern der vertragsschliessenden Personalverbande zu kei-
ner Einigung gefuhrt hat, Einsprache bei der Direktionsprasidentin, dem Direktionsprasidenten
erheben. Die Einsprache hat einen Antrag und eine Begrindung zu enthalten. Der Entscheid
wird den Einsprechenden schriftlich und begriindet und unter Angabe des weiteren Rechtswe-
ges mitgeteilt.

Beschwerdekommission

Die Mitarbeitenden kénnen Einspracheentscheide gemass Ziff. 15.2 bei der Beschwerdekom-
mission anfechten (gemass §33 des Vertrages zwischen den Kantonen Aargau, Basel-
Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn iber die Fachhochschule Nordwestschweiz vom 27. Ok-
tober / 9. November 2004). Die Beschwerde muss einen Antrag und eine Begriindung enthalten.

Personalrekursgericht

Entscheide der Beschwerdekommission in personalrechtlichen Streitigkeiten kdnnen an das
Personalrekursgericht des Kantons Aargau weitergezogen werden.

Anrechnung von Dienstjahren

Bei allen Anspriichen von Mitarbeitenden, die auf die bisherige Dauer des Arbeitsverhaltnisses
abstellen (Dienstjahre), werden die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses GAV bei der Vorgan-
gerschule geltenden Dienstjahre mitgezahilt.

Bewilligungen und Verpflichtungen

' Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses GAV bestehenden Bewilligungen (bez. 6ffentlicher
Amter etc.) gelten unverandert weiter. Die Mitarbeitenden sorgen fiir die erforderliche Dokumen-
tation.

% Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses GAV bestehenden Verpflichtungen (bzw. Rickzah-
lung von Weiterbildungskosten bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhaltnisses etc.) gelten
unverandert weiter. Die FHNW sorgt flir die erforderliche Dokumentation.

Uberfithrung der Lohne, Grundsatz

Grundsatzlich entspricht die HOhe des Lohnes (Positionsanteil + Minimaler Erfahrungsanteil +
Erfahrungs- und Leistungsanteil) per Beginn des neuen Lohnsystems FHNW bei gleicher Funk-
tion dem bis dann giiltigen Lohn.

Mitarbeitenden aus den ehemaligen Teilschulen in Solothurn, die ins Leistungsbonussystem
LEBO integriert waren, wird der bisherige Lohn fiir die Uberflihrung um 2.5% erhéht.

Allfallig vorhandene befristet zugesprochene Lohnbestandteile sind zusatzlich weiterhin als be-
fristete Zulagen zu gewahren.
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15.8

15.9

15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

Uberfiihrung der Einreihung gemiss den bisherigen Lohnklassen in die neuen
Funktionsstufen FHNW

Die Uberfiihrung der bisherigen Lohnklassen in die neuen Funktionsstufen erfolgt durch die Di-
rektorinnen und Direktoren in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Anstellungsinstanzen, fur
Personen der Leitungskategorie A durch den Direktionsprasidenten. Die Personalfunktion hat
Interventionsrecht.

Grundlage fiir diese Uberfiihrung sind die Zuteilungen geméass Anhang Ziffer A1.6, die Be-
schreibungen der Funktionsstufen FHNW gemass Ziffer A1.1 und die Standardumschreibungen
der Referenzfunktionen gemass Ziffer 7.1 und A1.2.

Besitzstandszulage aus der Uberfithrung ins Lohnsystem FHNW

Ubersteigt der vor dem Start des neuen Lohnsystems FHNW giiltige Lohn den maximalen Er-
fahrungs- und Leistungsanteil der betreffenden Funktionsstufe, so wird die Differenz als Besitz-
standszulage ausgerichtet.

Korrektur zum minimalen Erfahrungsanteil

Unterschreitet der vor dem Start des neuen Lohnsystems FHNW giiltige Lohn den minimalen
Lohn der betreffenden Funktionsstufe so wird der Lohn bis spatestens zum 1.1.2008 auf diese
Hohe angehoben.

Wahrung des Besitzstandes

! Mitarbeitenden, die inre bisherige Funktion in den ehemaligen Teilschulen in der FHNW beibe-

halten, ist der nominelle Besitzstand gewabhrleistet. Dies bedeutet, dass

e die absolute Hohe des bisherigen Lohns zumindest beibehalten wird

e der bisherige Lohn sich zumindest im Ausmass der fiir die FHNW beschlossenen generellen
Lohnentwicklung weiter entwickelt, sofern diese generelle Lohnentwicklung tber die Teue-
rungsanpassung hinausgeht.

2 Mitarbeitenden, die in der FHNW ab dem 1. Januar 2007 eine neue, tiefer eingestufte Funktion
Ubernehmen oder im Verlaufe des Jahres 2006 Gbernommen haben, wird ein nomineller Besitz-
stand bis langstens 31. Marz 2007 gewabhrleistet.

® Diese Grundsatze gelten nur unter der Voraussetzung, dass die bisherige Einstufung gemass
dem bisher geltenden Lohnsystem korrekt ist. Allfallige Fehleinstufungen missen vor der Uber-
fUhrung korrigiert werden.

4 Hingegen besteht kein Besitzstand auf im bisherigen kantonalen resp. bikantonalen Lohnsys-
tem allfallig vorgesehene, systembedingte Lohnentwicklungen.

® Mitarbeitenden, die am 31. Dezember 2006 eine Erziehungszulage nach den Regeln fur das
Staatspersonal des Kantons Basel-Landschaft erhalten haben, erhalten diese Erziehungsgut-
schrift, solange sie die entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen erflillen, bis zum 31. De-
zember 2010 auf der bisherigen Hohe; anschliessend wird die Zulage jahrlich um einen Viertel
reduziert.

Einreihungskommission

Fir die Uberfiihrung der Mitarbeitenden in das neue Lohnsystem gemass vorliegendem GAV
setzen die Vertragsparteien eine Einreihungskommission ein. Diese Einreihungskommission
gibt im Einsprachefall zu Handen der Direktionsprasidentin, des Direktionsprasidenten eine Ein-
reihungsempfehlung ab. Der weitere Rechtsweg gemass Ziff. 15.3 und 15.4 bleibt gewahrt.

Aufgehobene Bestimmungen

Alle bisher geltenden personalrechtlichen Normen (Weisungen, Dienstbefehle, Reglemente
u. a.) sind mit Inkrafttreten dieses GAV aufgehoben, mit folgenden Ausnahmen:

a) alle Bestimmungen Uber die berufliche Vorsorge;
b) Bewilligungen und Verpflichtungen gemass Ziffer 15.6.

Integration weiterer Institutionen

Werden weitere Institutionen in die FHNW integriert, so Uberprifen die Vertragsparteien den In-
halt des GAV auf Anpassungsbedarf.

Ausgeliehene Mitarbeitende von Tragerkantonen

Mitarbeitenden eines Tragerkantons der FHNW, welche von diesem an die FHNW ausgeliehen
wurden und an der FHNW ohne speziellen Arbeitsvertrag tatig sind (insbesondere Fachdidaktik-
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Dozierende), werden bei einem allfalligen Wechsel des Anstellungsverhaltnisses zur FHNW die
Dienstjahre beim Tragerkanton als Dienstjahre bei der FHNW angerechnet.
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Griffregister «Anhang»




A1 Lohnsystem

A1.1 Funktionsstufen FHNW

Funktionsstufe

FHNW

Charakteristische Aspekte der Funktionsstufe'

=  Erforderliche Ausbildung / Erfahrung im Sinne von notwendigen Kompetenz fir die Ausfihrung der
Funktion
[l Verantwortung fiir Organisationseinheit(en)

Referenzfunktionen der FHNW,

die in einer Standardumschreibungen detailliert beschrieben
sind

11

Ohne Berufslehre

= Ausflhrungsfunktionen, die keine besondere Ausbildung verlangen. Einfache
Arbeiten nach Verfahrensanweisungen oder prazisen Instruktionen.
Unterstltzende Arbeiten mit begrenzter Selbstandigkeit

12

Teilberufslehre

= Funktionen, die ein Ausbildungsniveau entsprechend oder gleichwertig einer
zweijahrigen Berufslehre verlangen. Eher einseitige Arbeiten mit begrenzter Au-
tonomie, welche aber mit der Berufserfahrung zunehmen kann.

O

Betriebsangestellte/r

O

Angestelite/r Administration

13

Volle Berufslehre

= Funktionen, die ein Ausbildungsniveau entsprechend einer Berufslehre von 3
bis 4 Jahren mit Abschluss verlangen. Diese Funktionen umfassen im Allgemei-
nen vielseitige Arbeiten, die mit einer bestimmten Autonomie ausgefihrt wer-
den. Die Vielseitigkeit und Autonomie erweitern sich normalerweise mit der Be-
rufserfahrung. Das Verbleiben auf dieser Stufe benétigt eine laufende Fortbil-
dung, um sich der technischen Entwicklung anzupassen.

[0 Einige Nebenaufgaben der Personalfiihrung kénnen auf dieser Funktionsstufe
schon existieren, ja sogar die Fiihrung einer Gruppe der Funktionsstufen 12 und
11

OJ

Angestellte/r Technik
Sachbearbeiter/in ICT

Sachbearbeiter/in Administration

O d

14

Berufslehre plus Zusatzausbildung/Zusatzqualifikation

= Funktionen, die ein héheres Ausbildungsniveau als den Lehrabschluss (eidg.
Fachausweis, Hohere Fachschule, Berufsdiplom, Meister, [ ) oder spezialisierte, sehr
qualifizierte Fahigkeiten verlangen (z.B. mehrere Sprachen oder vertiefte Fachkenntnis-

[0 Fachperson Technik
[0 Fachperson ICT

[1 Fachperson Administration

! Abgeleitet aus dem Uberbetrieblichen Salarvergleichssystem "CEPEC - Funktionsstufenmodell" in einem Mittelunternehmen (erforderliches Ausbildungsniveau und Leitungsauf-

gaben).




se). Arbeit als Fachspezialist/in, weitgehend autonom ausgefiihrt.

[ Die Funktionsstufe 14 kann auch durch Personalfiihrung entweder einer kleinen
Gruppe der Funktionsstufe 13 oder einer grésseren Gruppe der Funktionsstufen
12 und 11

= Grenze der Arbeitszeiterfassung und der Mdglichkeit angeordnete Uberstunden auszuzahlen

Funktionsstufe

Charakteristische Aspekte der Funktionsstufe

Referenzfunktionen der FHNW,

= Erforderliche Ausbildung / Erfahrung im Sinne von notwendigen Kompetenz fiir die Ausfiihrung der die in einer Standardumschreibungen detailliert beschrie-
FHNW Funktion ben sind
[l Verantwortung fiir Organisationseinheit(en)
15 = Spezialistinnen-/ Spezialistenfunktionen mit Anforderungen entsprechend einem [0 wissenschaftliche/r Assistent/in
Hochschul- oder gleichwertigen Ausbildungsniveau mit wenig Berufserfahrung T
auf dieser Stufe (z.B. wissenschaftliche Assistierende mit selbsténdiger Projektmitarbeit im O Fachspezialist/in 1 ICT
Rahmen der Forschung- und Entwicklung sowie im Dienstleistungsbereich und/oder in der
Unterstlitzung des Lehrbetriebes).
[1 Oder Spezialistinnen-/Spezialistenfunktion die ein Ausbildungsniveau Lehre plus
Zusatzausbildung erfordert und die eine Verantwortung fiir eine Einheit mit der
Fiihrung einer kleinen Gruppe beinhaltet (z.B. bis 4 Mitarbeitende der Stufe 13) oder
eine gleichwertige Verantwortung wegen spezifischer Valorisationselemente
(Budget, Einfluss auf das Unternehmensergebnis etc.).
16 Hoéhere Ausbildung [0 Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in 1
= Spezialistinnen-/ Spezialistenfunktionen mit Anforderungen entsprechend einem (Junior)
Hochschul- oder gleichwertigen Ausbildungsniveau (ETH, Universitat, FH, [1) ' Fachspezialist/in Informations- und
mit eventueller Fihrung einer kleinen Mitarbeitendengruppe Dokumentationsdienst
(1 Die Stufe 16 kann auch durch die Verantwortung fiir eine Einheit mit der Flih-
rung einer relativ grossen Gruppe (z.B. 5 bis 10 Mitarbeitende der Stufe 13) gerecht-
fertigt werden.
17 = Funktionen mit hdheren Anforderungen als in der Stufe 16. Es handelt sich ent- J Dozierende Instrumentalunterricht PH
weder_um eine Eachspezia!istin/ einen Fq_ch;pezialisteq von hohem Niveau 1 Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in 2
(z.B. Wissenschaftliche Mitarbeitende mit selbstdndigem Bearbeiten von anspruchsvollen und (Senior)
komplexen Aufgaben mit analytischen und/oder konzeptionellen Problemstellungen). ) . o .
"1 oder um eine Personalfiihrungsfunktion entweder mit einer grésseren Gruppe 1 Wissenschaftliche/r Bibliothekar/in
als in der Stufe 16 oder mit Mitarbeitendenfunktionen héherer Stufen (16,15) [l Dozierende FH-Lehrauftragsassistenz
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Funktionsstufe

FHNW

Charakteristische Aspekte der Funktionsstufe

= Erforderliche Ausbildung / Erfahrung im Sinne von notwendigen Kompetenz fiir die Ausfiihrung der
Funktion

[l Verantwortung fiir Organisationseinheit(en)

Referenzfunktionen der FHNW,

die in einer Standardumschreibungen detailliert beschrie-
ben sind

18

= Funktionen mit hdheren Anforderungen als in der Stufe 17. Es handelt sich ent-

weder um eine Fachspezialistin/ einen Fachspezialisten von hohem Niveau (z.B.
Dozierende mit selbstédndigem Erflllen anspruchsvoller Aufgaben in der Lehre im Fachgebiet,
wissenschaftliche Mitarbeitende mit Leitungsfunktionen, mit anspruchsvollen Aufgaben in der
Lehre oder Senioranalytiker/in in der Informatik usw.)

[0 oder um eine Personalfiihrungsfunktion entweder mit einer viel grésseren Grup-
pe als in der Stufe 16 oder mit Mitarbeitendenfunktionen héherer Stufen (17, 16,
15)

[1 Dozierende FH-Lehrauftrag

[1 Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in 3

19

= Funktionen mit héheren Anforderungen als in der Stufe 18. Es handelt sich um
Fachexpertinnen/ Fachexperten von sehr hohem Niveau mit selbstandiger Ta-
tigkeit in verschiedenen Bereichen des vierfachen FH-Leistungsauftrages, die
das Fachgebiet und dessen Forschungsergebnisse in einschlagigen Gremien
sowie in der Offentlichkeit prasentieren und reprasentieren. Sie erfillen die An-
forderungen an den Titel Professorin/Professor.

00 Oder Leiter/in einer Gruppe von Funktionen der Stufen 16 bis 18 oder gleich-

wertige Funktion wegen spezifischer Valorisationselemente (Budget, Impact on Re-
sults, Role in Strategy Setting, New Business)

[0 Dozierende FH-Gesamtauftrag

20

0 Leiter/in einer breiten Gruppe von Funktionen der Stufen 16 bis 19 oder gleich-

wertige Funktion wegen spezifischer Valorisationselemente (Budget, Impact on Re-
sults, Role in Strategy Setting, New Business)

= Ist eine Funktion in einem Bereich, der eine Aufgabe im FH-Leistungsauftrag
erfiillt, so missen die Stelleninhaber/innen die Anforderungen der Dozierenden
FH-Gesamtauftrag erfillen.

[0 Leiter/in 1 Leitungskategorie B - Do-
zierende

21

0 Besonders wichtige Stelle in der Organisation im Vergleich mit den Stellen in

der Funktionsstufe 20 (z.B. Leiter/in von 3 und mehr Diplomstudiengéngen, Leiter/in von Instituten
mit 2-3 Hauptstandorten, Leiter/in eines sehr grossen aF&E-/WB-/DL-Zentrums, vorgesetzte Person von
3 und mehr Leitungspersonen der Stufe 20 usw.)

= Die Funktionsstufe erfordert eine Aufgabe im FH-Leistungsauftrag und die Stel-
leninhaber/innen missen die Anforderungen der Dozierenden FH-
Gesamtauftrag erfullen.

[0 Leiter/in 2 Leitungskategorie B - Do-
zierende
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Funktionsstufe Charakteristische Aspekte der Funktionsstufe Referenzfunktionen der FHNW,

= Erforderliche Ausbildung / Erfahrung im Sinne von notwendigen Kompetenz fiir die Ausfiihrung der die in einer Standardumschreibungen detailliert beschrie-
FHNW Funktion ben sind

[l Verantwortung fiir Organisationseinheit(en)
22 [ Leiter/in einer breiten Gruppe von Funktionen der Stufe 21 und/oder 20 oder

gleichwertige Funktion wegen spezifischer Valorisationselemente (Budget, Impact on
Results, Role in Strategy Setting, New Business)

23 [ Leiter/in einer breiten Gruppe von Funktionen der Stufe 22 oder gleichwertige

Funktion wegen spezifischer Valorisationselemente (Budget, Impact on Results, Role in
Strategy Setting, New Business)

Bei der Integration der Musikakademie wird dieser Anhang auf deren spezifische Bedurfnisse tUberprift und allenfalls angepasst.
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A1.2 Referenzschema der Funktionen FHNW
Bemerkungen: Die Funktionen mit ausformulierter Standardbeschreibung sind mit fetter Schrift markiert.
Bei Bedarf kdnnen durch die Direktion FHNW weitere Funktionen definiert und weitere Standardumschreibungen freigegeben werden.

Funktionsstufe

Funktionsbezeichnungen nach Personalkategorien gegliedert

FHNW Dozierende Wissenschaftlicher Mittelbau | Administratives Personal Technisches Personal
23 - Direktionsprasident/in
(Leitungskategorie A)
22 - Direktor/in Hochschule - Direktor/in Administration
(Leitungskategorie A) (Leitungskategorie A)
21 - Leiter/in 2 Leitungskat. B - Dozierende
20 - Leiter/in 1 Leitungskat. B - Dozierende - Abteilungsleiter/in 2 Administrati-
on
(Leitungskategorie B)
19 - Dozierende FH-Gesamtauftrag - Abteilungsleiter/in 1 Administrati-
on (Leitungskategorie B)
- Leiter/in 2 Stabsstelle
18 - Dozierende FH-Lehrauftrag - Wissenschaftliche/r Mitarbei- - Teamleiter/in 3 Administration - Teamleiter/in 3 Technik
ter/in 3 (Leitungskategorie C) (Leitungskategorie C)
- Leiter/in 1 Stabsstelle
17 - Dozierende Instrumentalunterricht PH | - Wissenschaftliche/r Mitarbei- - Fachspezialist/in 3 Administra- - Fachspezialist/in 3 ICT
- Dozierende FH-Lehrauftragsassistenz ter/in 2 (Senior) tion - Fachspezialist/in 3 Technik
- Tegmlelterlln 2 Admlnlstratlon - Teamleiter/in 2 Technik
(Leitungskategorie C) (Leitungskategorie C)
- Wissenschaftliche/r Bibliothe-
kar/in
16 - Wissenschaftliche/r Mitarbei- - Fachspezialist/in 2 Administration | - Fachspezialist/in 2 ICT
terfin 1 (Junior) - Teamleiter/in 1 Administration - Fachspezialist/in 2 Technik
(Leitungskategorie C) - Teamleiter/in 1 Technik
- Fachspezialist/in Informations- (Leitungskategorie C)
und Dokumentationsdienst
15 - Wissenschaftliche/r Assistent/in - Fachspezialist/in 1 Administration | - Fachspezialist/in 1 ICT
- Fachspezialist/in 1 Technik
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= Grenze der Arbeitszeiterfassung und der Mdglichkeit angeordnete Uberstunden auszuzahlen

Funktionsstufe

Funktionsbezeichnungen nach Personalkategorien gegliedert

FHNW Dozierende Wissenschaftlicher Mittelbau | Administratives Personal | Technisches Personal
14 - Fachperson Administration - Fachperson Technik

- Fachperson ICT
13 - Sachbearbeiter/in Administ- | - Angestellte/r Technik

ration - Sachbearbeiter/in ICT

12 - Angestellte/r Administration | - Betriebsangestelite/r
11 - Aushilfen Administration - Reinigungspersonal

- Kantinenpersonal
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A1.3

Positionsanteil und Verlauf der Lohnbander
Fir jede Funktionsstufe FHNW sind folgende Eckwerte festgelegt:

- Einstiegsalter

- Wert 100% = Positionsanteil

- Wert 120% des Positionsanteils
- Wert 140% des Positionsanteils
- Wert 160% des Positionsanteils

Der Minimale Erfahrungsanteil wachst im Zeitraum zwischen Einstiegsalter und 65 Jahren vom
Positionsanteil bis zum Wert von 140% des Positionsanteils.

Der Maximale Erfahrungs- und Leistungsanteil wachst im Zeitraum zwischen dem Einstiegsalter
und 55 Jahren vom Wert 120% bis zum Wert von 160% des Positionsanteils.

Sowohl der Minimale Erfahrungsanteillwie der IMaximale Erfahrungs- und Leistungsanteil(ver-
laufen zu Beginn steileren, dann abflachenden (gemass den Tabellen Kurvenverlauflje Funkti-
onsstufe).

Funlétﬁs\s;stufe Einstiegsalter | Positionsanteil 1\/;/82/1 1\/21/8& 1\/(\5/8;)

1.00 1.20 1.40 1.60

kCHF kCHF kCHF kCHF

23 30 156.0 187.2 218.4 249.6
22 30 140.0 168.0 196.0 224.0
21 30 121.0 145.2 169.4 193.6
20 30 115.0 138.0 161.0 184.0
19 30 109.0 130.8 152.6 174.4
18 28 100.0 120.0 140.0 160.0
17 28 87.0 104.4 121.8 139.2
16 25 75.0 90.0 105.0 120.0
15 24 68.0 81.6 95.2 108.8
14 24 63.0 75.6 88.2 100.8
13 20 54.5 65.4 76.3 87.2
12 19 43.0 51.6 60.2 68.8
11 18 39.0 46.8 54.6 62.4

A1.4 Lohnentwicklung

A1.5

Die Lohnentwicklung erfolgt auf Grund der Ergebnisse der alljahrlichen Salarverhandlungen der
Sozialpartner sowie auf Grund der Verteilung der vereinbarten Anpassung der Lohnsumme. Die
FHNW gewahrleistet eine gerechte und transparente Verwendung der Ergebnisse der Lohnver-
handlungen.

Umsetzung des Verhandlungsergebnisses

Generelle Anpassung

Die vereinbarte generelle Lohnerh6hung wird allen Mitarbeitenden gewahrt, deren Lohn unter-
halb des maximalen Erfahrungs- und Leistungsanteils liegt; vorbehalten bleibt Ziff. 12.9, Abs. 4.
Individueller Lohnaufstieg

Von der Lohnsumme fir individuelle Erhéhungen kann im Rahmen der Lohnverhandlungen ge-
mass GAV Ziffer 12.9 eine Reserveposition fur spezielle Lohnnmassnahmen (strukturelle Anpas-
sungen, Marktkorrekturen, unterjahrige Anpassungen) ausgeschieden werden.

In einem ersten Schritt wird der verbleibende Betrag fur individuelle Lohnerhéhungen derart auf
die einzelnen Organisationseinheiten aufgeteilt, als ob alle Mitarbeitenden Uber die gleiche Leis-
tungsbeurteilung und gleich hohe Anforderungen verfugten.

Die vorgesetzte Person schliesslich teilt die der Organisationseinheit zugeteilte Summe auf die
einzelnen Mitarbeitenden auf und bericksichtigt dabei folgende Kriterien:



= die Lage der Mitarbeitenden im Lohnband (tiefer eingestufte Mitarbeitende erhalten eine
tendenziell gréssere Lohnanpassung)

= die individuelle Leistung (Verhalten und Zielerreichung; Mitarbeitende mit einer besseren
Leistungsbeurteilung erhalten eine tendenziell grossere Lohnanpassung)

» die Anforderungen an die Mitarbeitenden (Mitarbeitende, an die innerhalb der gleichen
Funktionsstufe héhere Anforderungen gestellt werden, erhalten eine tendenziell gréssere
Lohnanpassung).

Die Gewichtung der Kriterien fiir die Zuteilung der individuellen Lohnanpassung durch die vor-
gesetzte Person wie folgt:

= Lage im Lohnband: 3

= Leistung: 2

= Anforderungen: 1

Ab den Lohnverhandlungen mit Wirkung auf den 1. Januar 2009 werden die Kriterien und deren
Gewichtung in den Lohnverhandlungen (GAV Ziffer 12.9) festgelegt.

Die befristet zugesprochenen Lohnbestandteile (Funktionszulagen, personliche Arbeitsmarktzu-
lagen) erfahren keine Lohnentwicklung.

Reserveposition

Der fur spezielle Lohnmassnahmen ausgeschiedene Betrag wird von der Direktion FHNW auf
die Hochschulen und die Services aufgeteilt. Die Direktorinnen, die Direktoren der Hochschulen
bzw. der Services teilen die zugeteilte Summe auf die einzelnen direkt unterstellten Organisati-
onseinheiten (Institute etc.) auf.
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A1.6 Uberfiihrung der bisherigen Lohnklassen in die neuen Funktionsstufen FHNW

neu Funktionsstufen

bisherige Lohnklassen

FHNW €€ | CEPEC | €€ | Aargau Angestellte | Aargau Lehrpersonen Solothurn Basel-Landschaft
31
30 1
21 29 2
23 3 20 Prasident 28| Direktion 3
22 19 Direktion 27 4
21 18 26 5 Direktion
4 17 Leitung 25 Leitung 6 Leitung
Leitung - Leitung - Leitung
19 FH-Gesamtauftrag 16 11 Gesamtauftrag 24 7 Gesamtauftrag
18 15 10 Teilauftrag 23 8
14 9| Instrumental 23 9
17 14 wiss MA sen 22 9
5 13 21 Instrumental/ WMA 10 Instrumental/ WMA
16 | Hohere Ausbildung 13 20 wiss MA 11 Fachdoz ohne HS
12 Doktoranden 19 12
15 11 wiss MA jun 18 wiss MA 13 wiss MA junior
14 | Lehre + Zusatzausbildung 11 18 14 wiss Ass
6 10 17 wiss Ass 14 Fachausweis
13 | volle Berufslehre 9 wiss Ass 16 Fachausweis 15
9 Fachausweis 15 16
12 | Teilberufslehre 8 14 16
7 7 13 17
11 ohne Berufslehre 6 Biroangest 12 18 Institutssekretar/in
5 11 19
4 10 20
3 9 21
2 8 22
1 7 23
6 24
5 25
4 26
3 27
2 28 Reinigung
1 29

(Hinweis: Die unterschiedlichen Héhen der einzelnen Funktionsstufen (y-Achse) haben keinen Zusammenhang mit einem Betrag in Franken)




A2

A2.1

A2.2

A2.3

Zulagen

Inkonvenienzzulage

Far Mitarbeitende mit Arbeitszeiterfassung wird fir Arbeit ausserhalb des Arbeitszeitrahmens
gemass Ziff. 4.4 ein Zuschlag von CHF 7.50 pro Arbeitsstunde ausbezahit.

Familienzulagen

Alle Mitarbeitenden erhalten Familienzulagen wie folgt:
e Kinderzulagen von CHF 200 bis Alter 16 (analog Regelung BL)
e Ausbildungszulagen von CHF 220 bis maximal Alter 25 (analog Regelung BL)
e  Geltung auch fiir Kinder im Nicht-EU/EFTA-Ausland (analog Regelung BL)

e Bei ungetrennten Ehegatten richtet sich die Anspruchsberechtigung nach der Festle-
gung der Eltern und bei getrennt lebenden Ehegatten nach dem Obhutsprinzip (analog
Regelung BL).

o Bei Teilzeitbeschaftigung werden Kinder- und Ausbildungszulagen grundsatzlich voll
ausgerichtet (analog Regelung BL).

o Geburtszulage CHF 600 (analog Regelung SO).

Pikettdienst

Definition

Pikettdienst liegt vor, wenn sich die Mitarbeitenden ausserhalb des Betriebes fur allfallige Ar-
beitseinsatze bereithalten mussen.

Pikettdienstzulage

Pikettdienst wird mit einer Zulage von CHF 3.- pro ganze oder angebrochene Stunde Pikett ent-
schadigt.

Einsatz aus dem Pikettdienst

Werden Mitarbeitende aus dem Pikettdienst zum Einsatz aufgeboten, so wird zusatzlich zur ge-
leisteten Arbeitszeit eine Wegpauschale von 30 Minuten pro Weg angerechnet und anstelle der
Pikettzulage wird die Inkonvenienzzulage (A2.1) ausbezahilt.



A3

A3.1

A3.2

A3.3

A3.4

A3.5

A3.6

Pensenplanung - Arbeitszeit fiir Personen ohne Zeiterfassung

Ausgangslage, Geltungsbereich

Dieser Anhang beschreibt die Pensenplanung - Arbeitszeit fiir Mitarbeitende ohne Zeiterfassung
der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW. Dazu gehdren alle Mitarbeitenden im Monats-
lohn der Personalkategorien Dozierende, wissenschaftliche Mitarbeitende inkl. Assistierende
sowie administratives und technisches Personal ab Lohnstufe 15.

Pensenplanung und Leistungserfassung
Es gilt GAV Ziffer 5.4

Uberstunden und deren Entschidigung
Es gilt GAV Ziffer 5.5.

Ferien
Es gilt GAV Ziffer 5.6.

Aufbau des Arbeitsportfolios

Fir Mitarbeitende ohne Zeiterfassung wird durch die vorgesetzte Person ein individuelles Ar-
beitsportfolio erstellt, das durch die Direktorin, den Direktor der Hochschule freigegeben wird.
Die Brutto-Soll-Arbeitszeit bei einem Vollpensum betragt pro Studienjahr generell 2100 Stunden
nach Abzug der Feiertage/arbeitsfreien Tage. Das Arbeitsportfolio enthalt folgende Elemente:

Arbeitsportfolio fiir Dozierende

Brutto-Soll-Arbeitszeit pro Studienjahr 2100 h
(exklusive Feiertage / arbeitsfreie Tage)
Ferien (Ziffer 5.6) bis 44 J. =28 Tg 235.2h
(ab45J.=30Tgq) (252 h)
Netto-Soll-Arbeitszeit 1864.8 h
(1848 h)
Abwesenheiten (Militar etc.) individuell
Zeitpauschale a) Administration und Hochschulentwicklung 120 h
Zeitpauschale b) Weiterbildung 180 h
Planbare Zeit fiir Aufgaben im Rahmen des vierfachen FH- 1564.8 h
Leistungsauftrags und fiir Leitungsaufgaben (1548 h)

a) Zeitpauschale Administration und Hochschulentwicklung
Diese Pauschale umfasst:

= alle Ublichen administrativen Aufgaben wie beispielsweise Teilnahme an Abteilungs- und In-
stitutskonferenzen, Vollversammlungen, Fachkonferenzen

» Mitarbeit in Berufungsverfahren

= die Ublichen Koordinations- und Kooperationsaufgaben der Hochschulentwicklung, Teil-
nahme an diesbeziglichen Tagungen, Konsultation durch Projektteams

Ausserhalb der Pauschale budgetiert werden:
= explizite FUhrungsaufgaben

= die Mitarbeit als Mitglied eines Projektteams der Hochschulentwicklung (soweit die in der
Pauschale enthaltenen Aufgaben im Ublichen Rahmen wahrgenommen werden)

Fir die Funktion als gewahltes Mitglied eines Mitwirkungsorgans gelten die Regelungen gemass
GAV Anhang 4.

Die Pauschale wird im Verhaltnis des Beschaftigungsgrades gewahrt. Fur Mitarbeitende mit ei-
nem Pensum unter 20%, wo die Wahrnehmung dieser Aufgaben in der Regel nicht erwartet
wird, ist keine Zeitpauschale vorgesehen.

b) Zeitpauschale Weiterbildung:

Diese Pauschale umfasst alle Formen der personlichen Weiterbildung, d. h. sowohl die [freie’
als auch die von der Hochschule organisierte persdnliche Weiterbildung.
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A3.7

A3.8

A3.9

Die Pauschale wird ab einem Beschéaftigungsgrad von 20% im Verhaltnis des Beschaftigungs-
grades gewahrt.

Arbeitsportfolio fiir wissenschaftlichen Mittelbau sowie administratives und
technisches Personal ohne Zeiterfassung

Brutto-Soll-Arbeitszeit pro Studienjahr 2100 h
(exklusive Feiertage / arbeitsfreie Tage)

Ferien (Ziffer 5.6) bis 44 J. =28 Tg 235.2h

(ab45J.=30Tgq) (252 h)

Netto-Soll-Arbeitszeit 1864.8 h

(1848 h)

Abwesenheiten (Militar, etc.) Individuell

Planbare Zeit fur Aufgaben gemass Stellenbeschreibung 1864.8 h

(1848 h)

Aufgaben im Bereich Administration/Hochschulentwicklung werden auf individueller Ebene bud-
getiert.
Bezuglich Weiterbildung gelten die Bestimmungen des Reglements tber Personalentwicklung.

Planung der Leistungen

A3.8.1 aF+E, Dienstleistung, Leitung (gem. Definition BBT)

Im Arbeitsportfolio werden die Leistungen in den FH - Leistungsbereichen anwendungsorientier-
te Forschung + Entwicklung und Dienstleistungen in Arbeitsstunden anhand der vorgesehenen
Projekte eingeplant.

A3.8.2 Ausbildung, Weiterbildung (gem. Definition BBT)

Die Hochschulen erstellen eine hochschulspezifische Regelung fur die Anrechnung der Leistun-
gen in der Planung der FH - Leistungsbereiche Ausbildung und Weiterbildung. Die hochschulin-
terne Mitwirkung ist sicherzustellen.

Die Regelung bedarf der Genehmigung des Direktionsprasidenten.
A3.8.3 Planung der Ferien

Alle Mitarbeitenden ohne Zeiterfassung legen zu Beginn des Kalenderjahres mit ihrer vorgesetz-
ten Person eine individuelle Ferienplanung fest.

Erfassung der Leistungen

Die Leistungen werden vom erstellten Arbeitsportfolio in die Leistungserfassung Ubertragen, so
dass eine weitere Erfassung nicht erforderlich ist, oder sie werden anhand der effektiven Projek-
te erfasst.

A3.10 Mehr-/Minderpensum

A3.11

Es kann ein Mehr- bzw. Minderpensum eingeplant und/oder in die nachste Planungsperiode U-
bertragen werden. Das maximale Mehr-/Minderpensum bzw. der maximale Ubertrag Mehr-/
Minderpensum betragt +/-300 Stunden.

Bei Teilzeitangestellten wird die Grenze des maximalen Ubertrags proportional zur Anstellung
berechnet. Andauerndes Uberschreiten des vertraglichen Pensums fiihrt in der Regel zu einer
Anpassung des Arbeitsvertrages.

Beim Mittelbau und beim administrativ-technischen Personal sind allenfalls nicht bezogene Fe-
rien im Ubertrag nicht enthalten.

Die Maximalgrenze Ubersteigende Mehrstunden verfallen. Die Minimalgrenze unterschreitende
Minderstunden verfallen zu Lasten der FHNW.

Ausnahmen bei die Maximalgrenze Ubersteigenden Mehrstunden kénnen durch die Direktorin,
den Direktor der Hochschule genehmigt werden. Eine mittelfristige Planung zur Kompensation
dieser Stunden ist zu erstellen.

Ubertrag in die nachste Planungsperiode
Grundsatzlich gilt, dass bei Mitarbeitenden ohne Zeiterfassung die Entschadigung flr positive
Abweichungen zwischen der Leistungserfassung und der Leistungsplanung durch die Anstel-
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A3.12

lungsbedingungen (Feriendauer, Salar etc.) vollumfanglich abgegolten ist.

Ergeben sich massgebliche positive oder negative Abweichungen der Leistungsfassung gegen-
tiber der Pensenplanung, so werden diese beim Ubertrag in die nachste Planungsperiode be-
wertet und berticksichtigt (Beriicksichtigung im Rahmen des Ubertrags und/oder abweichende
Festsetzung der Zeitpauschale fir das folgende Jahr). Dabei prifen die zustandige vorgesetzte
Person und die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter, ob insbesondere auch die Leistungen die in den
Zeitpauschalen enthalten sind, im erwarteten Zeitumfang vollstéandig erbracht wurden. Es liegt
im Ermessen der vorgesetzten Person und der Direktorin, des Direktors der Hochschule, ob
aufgrund dieser Priifung beim Ubertrag auf die nachste Planungsperiode eine Korrektur vorge-
nommen wird.

In kraft Treten und Ubergangsregelung

Die Regelung tritt ab 1. Januar 2007 in Kraft. Die Planung des Studiensemesters Winter
2006/07 erfolgt noch auf Basis der bestehenden Regelungen. Der Ubertrag in die Planungsperi-
ode des Studiensemesters Sommer 2007 erfolgt nach der vorliegenden Regelung.

In Hochschulen mit Jahresplanung kann der Systemwechsel auf Beginn des Studienjahres
2007/08 erfolgen.

Bei vorhandenen, genehmigten Pensen, welche die maximalen Grenzen von +/- 300 Stunden
Uberschreiten und fir die Ruckstellungen gebildet wurden, ist durch die Mitarbeiterin, den Mitar-
beiter in Zusammenarbeit mit der zustédndigen vorgesetzten Person eine Planung zu erstellen,
um diese Saldi abzubauen.

Uber von dieser Regelung abweichende Handhabung in Einzelféllen entscheidet der Direktions-
prasident.
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A4

A4.1

A4.2

A4.3

Ad.4

A4.5

Mitwirkung durch die Mitwirkungsorganisation Mitarbeitende
(MOM)

Begriffe

' Mitwirkungsorganisation Mitarbeitende (MOM):

Die Mitwirkungsorganisation der Mitarbeitenden wird als MOM bezeichnet.

% Mitwirkendes Personal:

Mitwirken kdnnen alle Mitarbeitenden der FHNW. Ausgeschlossen von der Interessenvertretung
sind die Mitglieder der Direktion der FHNW.

3 Mitwirkungsrat:

Das Mitwirkungsorgan auf Ebene Fachhochschule wird mit IMitwirkungsrat' (MW-Rat) bezeich-
net.

4 Mitwirkungskommission:

Das Mitwirkungsorgan auf der Ebene der Hochschulen bzw. Services FHNW wird mit IMitwir-
kungskommission' (MW-Kommission) bezeichnet.

° Mitwirkungsausschuss:

An grossen Instituten, insbesondere in der PAdagogischen Hochschule, bestehen Mitwirkungs-
ausschisse, die sich mit mitwirkungsrelevanten Fragen auf der Ebene dieser Organisationsein-
heiten befassen. Die nachfolgenden Regelungen gelten sinngeméss auch fur Mitwirkungsaus-
schisse.

Zweck

Die MOM hat den Zweck, innerhalb der Fachhochschule Nordwestschweiz auf der Ebene der
Fachhochschule und auf der Ebene der einzelnen Hochschulen bzw. der Services/des Stabs die
Interessen der Mitarbeitenden zu vertreten und sich in diesem Sinne an der Gestaltung der lau-
fenden Geschéafte gemass definierter Mitwirkungsgebiete und Mitwirkungsrechte (A4.9) zu betei-
ligen. Insbesondere pflegt die MOM den Kontakt mit den durch sie vertretenen Mitarbeitenden,
nimmt deren Anliegen, Wiinsche und Kritik entgegen und formuliert diese gegeniiber der Arbeit-
geberin.

Rechte und Pflichten der MOM

' Die MOM befasst sich mit innerbetrieblichen Mitwirkungsfragen und nimmt zu allen sie betref-

fenden Fragen auf den entsprechenden Mitwirkungsebenen Stellung.

% Die MOM ftrifft sich regelmassig zu Informationsgesprachen und zum Meinungsaustausch mit

folgenden FHNW-Organen: Direktionsprasident/in mit Leiter/in Personal, Leitungen der Hoch-

schulen bzw. Services FHNW. Daruber hinaus nimmt die MOM insbesondere folgende Rechte

wahr:

- Antrag auf Behandlung eines Themas und Vertretung von Sachgeschaften im Fachhoch-
schulrat, in der Direktion FHNW, in den Hochschulleitungen inkl. Services / Stab FHNW

- Information bzw. Mitsprache bzw. Mitentscheidung in allen mitwirkungsrelevanten Geschaf-
ten. Die innerbetrieblichen Mitwirkungsgebiete und Mitwirkungsrechte der MOM werden in ei-
ner Tabelle unter Ziffer A4.9 aufgefihrt.

®Die MOM ist in geeigneter Form frihzeitig Gber Fragen im Zusammenhang mit den mitwir-

kungsrelevanten Geschéaften zu informieren und es ist ihr eine angemessene Frist zur Stellung-

nahme zu geben.

* Die MOM kann direkt wie auch iiber einen oder mehrere der beteiligten Verbande Antrage an

die GAVKO stellen.

Recht auf gewerkschaftliche Vertretung

Alle Mitarbeitenden haben jederzeit das Recht, bei betrieblichen Auseinandersetzungen oder
zur Vertretung von Einzel- oder Gruppenanliegen, Vertreter oder Vertreterinnen der vertrags-
schliessenden Personalverbande beizuziehen.

Organisation der MOM
' Die Organisationsstruktur der MOM orientiert sich an derjenigen der FHNW.
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A4.6

A4.7

A4.8

2 Die Mitwirkungsorgane [MitwirkungsratCund [MitwirkungskommissionCstellen eine reprasenta-
tive Vertretung aller Mitarbeitenden an der Fachhochschule Nordwestschweiz, an den Standor-
ten und in den verschiedenen Organisationseinheiten der FHNW sicher.

*Mitwirkungsrat

- Der Mitwirkungsrat vertritt die Interessen der Mitarbeitenden, insbesondere in der Direktion
FHNW und im Fachhochschulrat FHNW.

- Der Mitwirkungsrat setzt sich in der Regel aus den Prasidentinnen bzw. Prasidenten der Mit-
wirkungs-Kommissionen zusammen. Er trifft sich periodisch zu Sitzungen und erstellt dazu
ein Protokoll.

- Er koordiniert die Arbeit der Delegierten, die Mitwirkung zwischen den Hochschulen bzw. den
Services, bereitet die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung vor und beschliesst ge-
mass Liste [ Mitwirkungsgebiete und Mitwirkungsrechtel(A4.9). Details zum Aufbau und zur
Organisation des Mitwirkungsrates regelt die MOM bzw. der Mitwirkungsrat selber.

- Zwei Personen aus dem Mitwirkungsrat nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen
des Fachhochschulrates teil, Stellvertretung ist nicht méglich.

- Eine Person des Mitwirkungsrates nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen der Direk-
tion FHNW teil, Stellvertretung ist in der Regel nicht méglich. Sie hat das Recht, die Behand-
lung eines Themas in der Direktion zu verlangen. Fur die Vertretung des entsprechenden Ge-
schaftes kann eine Delegation von Mitarbeitenden eingeladen werden.

4 Mitwirkungskommission

- Die Mitwirkungskommissionen vertreten die Interessen der Mitarbeitenden in den Hochschu-
len der FHNW bzw. in den Services/Stab. Die Bestimmungen beziiglich Mitwirkungsgebieten
und Mitwirkungsrechten auf Ebene FHNW gelten sinngemass auch auf Ebene Hochschulen
bzw. Services/Stab.

- Minimalstandards zum Aufbau von Mitwirkungskommissionen beschreibt die 'Wegleitung Mit-
wirkungsorganisation Mitarbeitende auf Ebene Hochschulen bzw. Services FHNW(in Kraft
seit dem 18. April 2006).

Mitarbeit in der Mitwirkungsorganisation Mitarbeitende/Ressourcen

' Die Teilnahme an den Sitzungen der Mitwirkungskommission gilt im Umfang von mindestens
sechs Halbtagen pro Kalenderjahr als Arbeitszeit.

% Firr die in den Mitwirkungsrat, in die Fachhochschulratssitzungen, in die Direktionssitzungen
und in die Gesprache mit der Hochschulleitung delegierten Vertreterinnen und Vertreter gilt die
Vorbereitung und die Teilnahme an den Sitzungen als Arbeitszeit.

® Die Fachhochschule stellt den verschiedenen Mitwirkungsgremien der MOM fiir ihre Bespre-
chungen die Rdume und die Infrastruktur der FHNW im Rahmen der Gblichen Benutzungsord-
nung zur Verfigung.

Wahlen

' Die Mitglieder der MOM werden auf allen Mitwirkungs-Ebenen auf Grund eines Wahlregle-
ments flr die Dauer von drei Jahren gewahlt. Wiederwahlen sind mdglich. Bei Rucktritt eines
Mitglieds wahrend der Amtszeit rickt die erste Ersatzperson nach.

% Die Amtsdauer ist auf drei Wabhlperioden beschrankt. Wird ein Mitglied erst spater zur Prasi-
dentin, zum Prasidenten des jeweiligen Organs gewahlt, erhoéht sich die maximale Amtsdauer
auf vier Wahlperioden.

Mitwirkungsrechte

! Information bedeutet, dass die MOM durch die Fachhochschule (iber ein Geschaft rechtzeitig
orientiert wird und dass ihr Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird.

% Mitsprache bedeutet, dass ein bestimmtes Geschéft vor dem Entscheid der Fachhochschule
mit der MOM beraten wird. Der von der Fachhochschule geféllte Entscheid wird der MOM be-
kannt gegeben und bei Abweichung von deren Stellungnahme begriindet.

® Mitentscheidung in nicht paritatisch zusammengesetzten Gremien bedeutet, dass bei einem
bestimmten Geschaft ein Entscheid mit mehrheitlicher Zustimmung zustande kommt. Zur Mit-
entscheidung gehoren eine hinreichende vorgéngige Information sowie eine Verhandlung des
Gegenstandes zwischen Fachhochschule und MOM.

* Mitentscheidung in paritatisch zusammengesetzten Gremien bedeutet, dass bei einem be-
stimmten Geschaft ein Entscheid nur mit Zustimmung sowohl der MOM als auch der Fachhoch-
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schule getroffen werden kann. Zur Mitentscheidung gehdren eine hinreichende vorgangige In-
formation sowie eine Verhandlung des Gegenstandes zwischen Fachhochschule und MOM.

® Selbstverwaltung bedeutet, dass Aufgaben von der MOM selbsténdig entschieden und ausge-
fuhrt werden.

A4.9 Mitwirkungsgebiete
Die Mitwirkungsgebiete und die entsprechenden Mitwirkungsstufe sind in der folgenden Liste
aufgefihrt. Die GAVKO kann Teilaufgaben an die Entscheidungsebene MOM/Mitwirkungsrat [
Direktion FHNW delegieren; in diesem Falle erweitert sich die Liste der MW-Gebiete um diese
Aufgaben, die dann in paritdtisch zusammengesetzten Gremien entschieden werden.

Information | Mitsprache Mitentscheidun Mitentscheidung Selbstverwaltung
nicht parititisch® | paritétisch

Fachhochschulordnung

Geschéaftsreglement

Standorte der Fachhochschule

Strategie: aF&E und Dienstleis- X
tungen sowie langfristige Enga-
gements

Strategie: Studien-Angebot, X
Modul-Portfolio

Griindung und Schliessung von X
Instituten

Studienbetrieb X

Semestergebuhren X

Prifungsreglemente

Arbeitszeit

Antragstellung fir Personalent- X
scheide in der FHNW-Direktion

Antragstellung fir Personalent- X
scheide in den jeweiligen Hoch-
schulleitungen

Berufungsverfahren "

Gesundheitsmanagement

Wahl des Versicherers X
(GAV Ziff. 8.6 Abs.1)

Schwerwiegende personelle X
Einzelmassnahmen
( z. B. fristlose Entlassungen)

Interessenvertretung von Mitar- X
beitenden

(GAV Ziff. 11.5)

Umsetzung Sozialplan X
(GAV Ziff. 14.2)

Regelung zur Leistungsplanung X
in Aus- und Weiterbildung

(GAV Ziff. A 3.8)

IT-Reglement X
(GAV Ziff. 1.7/ 15.1)

Spesenreglement X
(GAV Ziff. 15.1)

Information zu den Ergebnissen X
der jahrlichen Lohnrunde

(GAV Ziff. 12)

Organisation MOM X

Wahlreglement / Wahlen MOM X

1) In Berufungsverfahren erfolgt die Mitwirkung durch geeignete Fachpersonen, die nicht gewahlte MOM-Vertreterinnen
bzw. -Vertreter sein missen. Die Fachpersonen werden durch die Mitwirkungskommission der jeweiligen Hochschullei-
tung zur Nomination vorgeschlagen.
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2) Bei Mitentscheidung muss jeweils das Entscheidungsgremium bezogen auf das einzelne Geschaft festgelegt werden.
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A5

A5.1

A5.2

A5.3

A5.4

A5.5

A5.6

A5.7

Reglement liber den Solidaritatsfonds

Verweisungsnorm
Anhang 5 regelt Einzelheiten zum Solidaritatsbeitrag (GAV Ziffer 12.11).

Erhebung eines Solidaritatsbeitrages

Die Fachhochschule Nordwestschweiz erhebt von ihren Mitarbeitenden gemass GAV Ziffer
12.11 Solidaritatsbeitrage.

Zweck

Die Solidaritatsbeitrage gelten die Aufwendungen und Leistungen der Arbeitnehmenden ab,
welche im Rahmen der kollektiven Interessenvertretung beim Ausarbeiten, Aushandeln, Vollzug
und der Weiterentwicklung des Gesamtarbeitsvertrages zugunsten aller Mitarbeitenden anfallen.

Hohe und Inkasso des Solidaritatsbeitrages

' Die Arbeitgeberin zieht den GAV-Unterstellten den Solidaritatsbeitrag von flinf Franken monat-
lich vom Lohn ab und (iberweist sie an eine von der Verhandlungskommission Mitarbeitende
bezeichnete Stelle.

2 Die Verhandlungskommission Mitarbeitende verwaltet die Gelder und legt den Verteilschlissel
fest.

® Die Fachhochschule Nordwestschweiz stellt der Verhandlungskommission Mitarbeitende je-
weils am 1. Mai und am 1. Dezember eine Zusammenstellung des Personalbestandes und der
erhobenen Solidaritatsbeitrage zu.

Diese Zusammenstellung umfasst folgende Angaben:
- die Anzahl der Mitarbeitenden
- die Anzahl der erhobenen Solidaritatsbeitrage.

Rechenschaftspflicht der Verbande, Revision

Die Verhandlungskommission Mitarbeitende legt der Fachhochschule Nordwestschweiz jahrlich
jeweils per 31. Marz Rechenschaft ab Uber die vereinbarungsgemasse Verwendung der Solida-
ritdtsbeitrage. Die Fachhochschule Nordwestschweiz kann zusatzliche Informationen verlangen
und in die Liste der Ausgabenbetrage Einsicht nehmen.

Die GAVKO bestimmt eine Revisionsstelle.

Riickerstattung an Verbandsmitglieder

Mitarbeitende, die Mitglied bei einem vertragsschliessenden Verband sind, erhalten den Solida-
ritdtsbeitrag bis maximal zur Halfte ihres Verbandsbeitrags zurlckerstattet. Die Ruckerstattun-
gen an ihre Mitglieder werden von den Verbanden vorgenommen.

Kosten fiir Ausarbeitung und Vollzug des GAV

Der im Zusammenhang mit der Ausarbeitung und dem Vollzug des GAV FHNW stehende Auf-
wand kann gemass den nachfolgenden Regeln dem Solidaritatsbeitragsfonds belastet werden:
Kosten fiir die Entwicklung/Ausarbeitung des GAV

Die im Zeitpunkt der GAV-Inkraftsetzung angefallenen Kosten fir die Entwicklung/Ausarbeitung
des GAV werden den an den Verhandlungen beteiligten Verbanden nachtraglich tranchenweise

aus dem Solidaritatsbeitragsfonds gedeckt, dies unabhangig von der Zustimmung oder Ableh-
nung des GAV-Verhandlungsresultates.

Dabei werden die bei den Personalverbanden angefallenen Kosten als erstes gedeckt, an-
schliessend werden die bei der Arbeitgeberin angefallenen Kosten der Arbeithehmenden-Seite
gedeckt.

Kosten fiir die Weiterentwicklung/Vollzug des GAV

Die nach Inkraftsetzung des GAV anfallenden Kosten flir die Weiterentwicklung und den Vollzug
des GAV werden den vertragschliessenden Verbanden nach den gleichen Regeln ersetzt.

Sitzungszeiten

Die Sitzungszeiten der Arbeitnehmenden-Seite, welche fir die Entwicklung/Ausarbeitung des
GAV eingesetzt wurden, und die kinftigen, die fir die Weiterentwicklung und den Vollzug not-
wendig sind, werden grundsatzlich vom Solidaritatsbeitragsfonds gedeckt. Dazu zahlen:
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= Die Verhandlungsrunden der Verhandlungsdelegation und der zugehorigen Arbeitsgrup-
pen/Ausschusse inkl. kiinftige Lohnverhandlungen (einschliesslich Reisezeit und Vorberei-
tungszeit von je einer Stunde pro Sitzung)

= Die Sitzungen der Verhandlungskommission Mitarbeitende

= Die Sitzungen der GAV-Echo-Gruppe der MOM

»  Sitzungszeiten der GAV-Kommission gemass GAV Ziffer 12.3 und GAV-Anhang AG6.
Massgebend sind die im Protokoll ausgewiesenen Sitzungszeiten.

Mitarbeitende der FHNW:

Die Sitzungszeiten werden den Mitarbeitenden von der FHNW als geleistete Arbeitszeit ange-
rechnet. Die FHNW stellt anschliessend flir das Total der angerechneten Arbeitsstunden dem
Solidaritatsbeitragsfonds Rechnung zu einem pauschalen Stundenansatz von CHF 110.-

Verbandsangestellte:

Die Sitzungszeiten der Angestellten der am Aushandlungsprozess beteiligten Verbande werden
den Verbanden zu einem Stundenansatz von Fr. 150.-/Stunde (ggf. mit Zuschlag fir MWSt) ver-
gutet.

Damit sind sdmtliche Infrastrukturkosten der Verbande (Personalkosten, Sozialleistungen, Rei-
sezeiten, Spesen, Ausbildung, Fachliteratur, Dokumentation, Buroinfrastruktur usw.) abgegol-
ten.

Reisespesen

Mitarbeitende der FHNW:

Die Mitarbeitenden der FHNW konnen dem Solidaritatsfonds fir die Teilnahme an den oben er-
wahnten Sitzungen gemass Spesenreglement FHNW Rechnung stellen.

Verbandsangestellte:

Keine Abgeltung von Spesen (mit Stundenpauschale abgegolten).

Protokolle

Das Verfassen eines Sitzungsprotokolls wird pauschal mit Fr. 200.- pro Protokoll abgegolten.
Die Auszahlung erfolgt in der Regel einmal jahrlich,

bei Angestellten der FHNW: an die Verfasserin, den Verfasser

bei Verbandsangestellten: an den Verband (ohne AHV-Abzug, ggf. mit MWSt-Zuschlag)
Ausarbeiten von wesentlichen Schriftstiicken

Das Verfassen von Routineschriftstiicken (Verfassen von E-Mails, Einladungen oder Ahnlichem)
wird nicht entschadigt.

Das Ausarbeiten von wesentlichen Schriftstiicken (Verhandlungsvorschlage, offizielle Korres-
pondenz, Antrage usw.) wird mit einem Zeilenhonorar abgegolten. Grundlage ist der Tarif des
Schweizerischen Ubersetzer-, Terminologen- und Dolmetscher-Verbandes. Es gilt der mittlere
Ansatz fir Fachtexte.

Die Auszahlung erfolgt in der Regel einmal jahrlich,

bei Angestellten der FHNW an die Verfasserin, den Verfasser (ggf. mit AHV-Abzug, siehe un-
ten), bei Verbandsprofis an den Verband (ohne AHV-Abzug, ggf. mit MWSt-Zuschlag)
Verpflegung, Sitzungsraume

Bei langen Sitzungen kénnen die Kosten fur die Zwischenverpflegung der Sitzungsteilnehmen-
den dem Solidaritatsbeitragsfonds belastet werden.

Die Kosten fiir die Benlitzung von Sitzungsraumen kénnen zu Marktpreisen berechnet werden.
AHV-Abrechnung bei Auszahlungen an Einzelpersonen (Mitarbeitende der
FHNW)

An Einzelpersonen (Mitarbeitende der FHNW) ausbezahlte Betrage fir Sitzungszeiten und fur
Schriftstiicke/Protokolle unterstehen grundsatzlich der AHV-Beitragspflicht. Im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen (bis zum Erreichen des mdglichen Freibetrages) kdnnen die Begtins-
tigten schriftlich auf die Abrechnung von AHV-Beitragen verzichten. Andernfalls ist die AHV-
Karte vorzulegen, und es werden die gesetzlichen Beitrage abgerechnet.

Spesen sind nicht beitragspflichtig.

Bei Auszahlungen an die Verbande werden keine AHV-Beitrdge abgerechnet. Je nach Steuer-
pflicht des Verbandes wird hingegen ggf. MWSt abgerechnet.
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A6

A6.1

A6.2

A6.3

A6.4

Reglement liber die GAV-Kommission (GAVKO)

Aufgaben

Die GAV-Kommission (GAVKO) iibernimmt die ihr gemass GAV Ziffer 12.4 zugewiesenen Auf-
gaben.

Zusammensetzung

Die FHNW einerseits und die vertragschliessenden Personalverbande als Verhandlungsge-
meinschaft andererseits ernennen je drei Mitglieder und drei Ersatzmitglieder. Sofern sich die
Verbande nicht anders einigen kénnen, gilt fir die Mitglieder der Personalverbande folgendes
Wahlverfahren: Jeder vertragschliessende Verband hat dabei drei Stimmen, die er drei ver-
schiedenen Kandidierenden geben muss. Gewahlt sind die drei Kandidierenden mit der hochs-
ten Stimmenzahl. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Die Ernennung der Mitglieder und Ersatzmitglieder hat innert zwei Monaten nach Unterzeich-
nung des GAV zu erfolgen.

Die Amtsdauer betragt vier Jahre.

Vorsitz, Einberufung, Sekretariat

Die Mitglieder der GAVKO ernennen eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden aus ihrer Mitte.
Die Amtsdauer betragt ein Jahr. Der Vorsitz wird abwechselnd durch eine Vertretung der Arbeit-
geberin bzw. der Personalverbande besetzt.

Die GAVKO tritt auf Einladung des Prasidiums oder auf Verlangen zweier Mitglieder der GAVKO
oder auf Verlangen einer Vertragspartei zusammen. Die Einladung erfolgt in der Regel 30 Tage
im Voraus, in Konfliktfallen kann die Einladefrist auch auf zwei Wochen herabgesetzt werden.
Im Weiteren konstituiert sich die GAV-Kommission selber.

Finanzierung

Den Aufwand der Delegierten der FHNW tragt die Arbeitgeberin. Der Aufwand der Vertretung
der Mitarbeitenden wird dem Solidaritatsbeitragsfonds gemass den im GAV-Anhang A5 be-
schriebenen Regeln belastet.

58



	Gesamtarbeitsvertrag (GAV)�für die Fachhochschule Nordwestsc
	Übersicht
	1 Allgemeines und Geltungsbereich
	1.1 Ziel des Gesamtarbeitsvertrages (GAV)
	1.2 Treu und Glauben
	1.3 Verfassung und Gesetze
	1.4 Geltungsbereich
	1.5 Begriffe
	1.6 Inkrafttreten
	1.7 Kündigung des GAV

	2 Grundsätze
	2.1 Schutz der Persönlichkeit
	2.2 Gesundheitsschutz
	2.3 Datenschutz
	2.4 Gleichstellung
	2.5 Vereinbarkeit von Beruf und Familie
	2.6 Personalentwicklung
	2.7 Sabbatical

	3 Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses
	3.1 Rechtliche Grundlagen
	3.2 Verhältnis zum Einzelarbeitsvertrag
	3.3 Teilzeitarbeit
	3.4 Befristeter Vertrag
	3.5 Vertrag mit Zielpensum und Schwankungsbreite
	3.6 Probezeit
	3.7 Kündigungsfrist und Termine
	3.8 Berufungsverfahren und Titel „Professorin, Professor“
	3.9 Beendigung des Arbeitsverhältnisses
	3.10 Kündigung
	3.11 Fristlose Auflösung
	3.12 Auflösung im gegenseitigen Einvernehmen

	4 Arbeitszeit und Ferien des Personals mit Arbeitszeiterfass
	4.1 Geltungsbereich
	4.2 Normalarbeitszeit
	4.3 Jahresarbeitszeit
	4.4 Arbeitszeitrahmen
	4.5 Gleitzeitkonto
	4.6 Überstunden
	4.7 Inkonvenienzzulage
	4.8 Pikett
	4.9 Arbeitszeitreglement
	4.10 Ferien
	4.11 Ferienbezug
	4.12 Krankheit und Unfall während der Ferien
	4.13 Ferienkürzung
	4.14 Ferienansprüche bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses

	5 Arbeitszeit und Ferien des Personals ohne Arbeitszeiterfas
	5.1 Geltungsbereich
	5.2 Normalarbeitszeit
	5.3 Jahresarbeitszeit
	5.4 Leistungserfassung
	5.5 Überstunden
	5.6 Ferienanspruch
	5.7 Weitere Regelungen betreffend Ferien

	6 Feiertage, Kurzurlaub, unbezahlter Urlaub, Zeitoption
	6.1 Geltungsbereich
	6.2 Feiertage und arbeitsfreie Werktage
	6.3 Bezahlte Kurzabsenzen
	6.4 Unbezahlter Urlaub
	Elternurlaub
	6.6 Zeitoption für Lohnkomponenten

	7 Lohn und Zulagen
	7.1 Personalkategorien – Funktionen – Stellen
	7.2 Funktionsstufen FHNW
	7.3 Aufbau des Lohnes
	7.4 Positionsanteil, Minimum und Maximum je Funktionsstufe
	7.5 Minimaler Erfahrungsanteil je Funktionsstufe
	7.6 Erfahrungs- und Leistungsanteil je Funktionsstufe
	7.7 Lohnzulagen
	7.8 Einmalige Prämien
	7.9 Lohnzahlung
	7.10 Dreizehnter Monatslohn
	7.11 Familienzulagen
	7.12 Inkonvenienzzulagen
	7.13 Entschädigung bei geschäftlichen Reisen und geschäftlic
	7.14 Treueprämien
	7.15 Verrechnung von Forderungen der FHNW mit Ansprüchen von

	8 Lohnzahlung bei Arbeitsverhinderung, Versicherungen
	8.1 Arztzeugnis
	8.2 Abtretung von Leistungen Dritter
	8.3 Meldepflicht bei Krankheit
	8.4 Lohnfortzahlung bei Krankheit
	8.5 Vertrauensärztliche Untersuchung bei Krankheit
	8.6 Versicherung und Lohnzahlung bei Unfall
	8.7 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes bei Unfall
	8.8 Meldepflicht bei Unfall
	8.9 Kürzung der Versicherungsleistungen bei Unfall
	8.10 Eingliederungsmanagement
	8.11 Schwangerschaft, Mutterschaft
	8.12 Militärdienst, Schutzdienst, Zivildienst
	8.13 Meldepflicht bei Dienstleistungen
	8.14 Diensttage während der Ferien oder in arbeitsfreier Zei
	8.15 Anwendungsbereich der Ziffern 8.12 bis 8.14
	8.16 Lohnnachgenuss

	9 Immaterialgüterrecht
	9.1 Rechte an Erfindungen, Designs und Computerprogrammen
	9.2 Urheberrecht
	9.3 Rechte an Know-how
	Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten
	Verwertung von Immaterialgütern
	Berechnung von Nettoeinkünften
	Anmeldung von Schutzrechten
	Publikation und Geheimhaltung

	10 Berufliche Vorsorge
	11 Rechte und Pflichten der Mitarbeitenden
	11.1 Pflichten der Mitarbeitenden
	11.2 Ablehnung von Vorteilen
	11.3 Pflicht zur Verschwiegenheit
	11.4 Meldepflicht
	11.5 Ausspracherecht
	11.6 Arbeitsgeräte und Material
	11.7 Verwendung von Internet und E-Mail
	11.8 Entgeltliche Beschäftigung ausserhalb der FHNW (Nebenbe
	11.9 Ausüben von öffentlichen Ämtern
	11.10 Arbeitszeugnis
	11.11 Verantwortlichkeit, Haftung
	11.12 Rechtsbeistand

	12 Sozialpartnerschaft
	12.1 Vertragsparteien
	12.2 Zusammenarbeit der Vertragsparteien
	12.3 GAV-Kommission (GAVKO)
	12.4 Aufgaben der GAVKO
	12.5 Friedenspflicht
	12.6 Verzicht auf Kampfmassnahmen
	12.7 Einigungsgespräche
	12.8 Schiedsgericht
	12.9 Lohnverhandlungen
	Weiterentwicklung des Lohnsystems
	12.11 Vertragsänderung
	12.12 Solidaritätsbeitrag

	13 Betriebliche Mitwirkung
	13.1 Grundsatz
	13.2 Mitwirkungsorganisation Mitarbeitende (MOM)
	13.3 Kündigungsschutz für Mitglieder der MOM

	14 Entlassungen aus strukturellen und wirtschaftlichen Gründ
	14.1 Grundsatz
	14.2 Information, Recht auf Mitsprache, Einschaltung der GAV
	14.3 Vermeidung von Entlassungen, Massnahmen zur Erhaltung v
	14.4 Weiterbeschäftigung innerhalb der FHNW
	14.5 Massnahmen bei Entlassungen
	14.6 Ausgliederungen

	15 Schluss- und Übergangsbestimmungen
	15.1 Mitgeltende Reglemente
	15.2 Einsprache
	15.3 Beschwerdekommission
	15.4 Personalrekursgericht
	15.5 Anrechnung von Dienstjahren
	15.6 Bewilligungen und Verpflichtungen
	15.7 Überführung der Löhne, Grundsatz
	15.8 Überführung der Einreihung gemäss den bisherigen Lohnkl
	15.9 Besitzstandszulage aus der Überführung ins Lohnsystem F
	15.10 Korrektur zum minimalen Erfahrungsanteil
	15.11 Wahrung des Besitzstandes
	15.12 Einreihungskommission
	15.13 Aufgehobene Bestimmungen
	15.14 Integration weiterer Institutionen
	15.15 Ausgeliehene Mitarbeitende von Trägerkantonen


	Anhang
	A1 Lohnsystem
	A1.1 Funktionsstufen FHNW
	A1.2 Referenzschema der Funktionen FHNW
	A1.3 Positionsanteil und Verlauf der Lohnbänder
	A1.4 Lohnentwicklung
	A1.5 Umsetzung des Verhandlungsergebnisses
	A1.6 Überführung der bisherigen Lohnklassen in die neuen Fun

	A2 Zulagen
	A2.1 Inkonvenienzzulage
	A2.2 Familienzulagen
	A2.3 Pikettdienst

	A3 Pensenplanung - Arbeitszeit für Personen ohne Zeiterfassu
	A3.1 Ausgangslage, Geltungsbereich
	A3.2 Pensenplanung und Leistungserfassung
	A3.3 Überstunden und deren Entschädigung
	A3.4 Ferien
	A3.5 Aufbau des Arbeitsportfolios
	A3.6 Arbeitsportfolio für Dozierende
	A3.7 Arbeitsportfolio für wissenschaftlichen Mittelbau sowie
	A3.8 Planung der Leistungen
	A3.9 Erfassung der Leistungen
	A3.10 Mehr-/Minderpensum
	A3.11 Übertrag in die nächste Planungsperiode
	A3.12 In kraft Treten und Übergangsregelung

	A4 Mitwirkung durch die Mitwirkungsorganisation Mitarbeitend
	A4.1 Begriffe
	A4.2 Zweck
	A4.3 Rechte und Pflichten der MOM
	A4.4 Recht auf gewerkschaftliche Vertretung
	A4.5 Organisation der MOM
	A4.6 Mitarbeit in der Mitwirkungsorganisation Mitarbeitende/
	A4.7 Wahlen
	A4.8 Mitwirkungsrechte
	A4.9 Mitwirkungsgebiete

	A5 Reglement über den Solidaritätsfonds
	A5.1 Verweisungsnorm
	A5.2 Erhebung eines Solidaritätsbeitrages
	A5.3 Zweck
	A5.4 Höhe und Inkasso des Solidaritätsbeitrages
	A5.5 Rechenschaftspflicht der Verbände, Revision
	A5.6 Rückerstattung an Verbandsmitglieder
	A5.7  Kosten für Ausarbeitung und Vollzug des GAV

	A6 Reglement über die GAV-Kommission (GAVKO)
	A6.1 Aufgaben
	A6.2 Zusammensetzung
	A6.3 Vorsitz, Einberufung, Sekretariat
	A6.4 Finanzierung



